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Landkreis Uelzen

 Samtgemeinde Suderburg

28. ÄNDERUNG DES

FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

Bereich: Sondergebiet "Bohlsener Mühle"

Planzeichenerklärung

BauNVO 1990 / PlanzVO 1990

GRÜNFLÄCHEN,

Zweckbestimmung: siehe Bezeichnung

in der Planzeichnung (Schutzgrün, RR)

GELTUNGSBEREICH DER 28. ÄNDERUNG DES

FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

SONDERGEBIET "BOHLSENER MÜHLE"

Das Sondergebiet dient der Unterbringung eines

Gewerbebetriebes zur Verarbeitung, Herstellung,

Lagerung und Vertrieb vorwiegend von Produkten

auf Getreidebasis.

Innerhalb des Sondergebietes "Bohlsener Mühle"

sind vorwiegend Nutzungen und Anlagen aus

folgenden Betriebszweigen zulässig:

a. Mühle und Getreideverarbeitung,

b. Bäckerei und Herstellung von Lebensmitteln,

c. Großhandel und Vertrieb,

d. Verwaltung und Betriebsführung.

Ergänzend können Anlagen zur nachhaltigen

Energieversorgung zugelassen werden.

- ENTWURF -

  Juli 2016

110 KV Freileitung, nachrichtlich

Bohlsener Mühle

HINWEIS:

Mit Wirksamwerden der 28. Änderung wird die

22. Änderung des Flächennutzungsplanes

vollständig ersetzt.
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PRÄAMBEL 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 / § 98 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zur Zeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Suderburg diese 28. Änderung des Flächennut-
zungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung, nebst Begründung und Umweltbericht in 
seiner Sitzung am ………………… beschlossen. Mit Wirksamwerden der 28. Änderung wird 
die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Suderburg vollständig 
aufgehoben und ersetzt.  

Suderburg, den  
 

(Siegel)  
 

.................................................... 

  - Der Samtgemeindebürgermeister - 
 
 
 
 
 
VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
 
PLANVERFASSER 
Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von  p l a n. B,  
Stadtplaner Dipl.-Ing. Henrik Böhme, Göttien 24,  29482 Küsten. 

Göttien, den  
 

............................................... 

- Planverfasser - 
 

 

 
PLANUNTERLAGE 
Kartengrundlage:  Auszug aus der Liegenschaftskarte,  

   Maßstab: 1:5000 

   Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  

   Vermessungs- und Katasterverwaltung,   

     © 2016                  
    Landesamt für Geoinformation  

    und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 

    Regionaldirektion Lüneburg 
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AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am ………………… die Aufstellung der 28. 
Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB am ………………… ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Suderburg, den 
 

................................................... 

  - Der Samtgemeindebürgermeister -   

 

 

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am ………………… dem Entwurf der 28. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Begründung mit Umweltbericht zuge-
stimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ………………… ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begründung mit Umwelt-
bericht und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
haben vom ………………… bis einschließlich ………………… gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. 

Suderburg, den  
 

................................................... 

  - Der Samtgemeindebürgermeister -   
 

 
 
FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Rat der Samtgemeinde Suderburg hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes nebst Begründung und Um-
weltbericht in seiner Sitzung am ………………… beschlossen.   

Suderburg, den  
 
 

..................................................... 

- Der Samtgemeindebürgermeister -   

 
 
GENEHMIGUNG 
Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Bescheid vom heutigen Tage, Az.: 
........................................ mit Maßgaben / unter Auflagen / mit Ausnahme der durch 
............................ kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Uelzen, den  
 
 
 

i.A. .................................................. 
-  Landkreis Uelzen - 
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BEITRITTSBESCHLUSS 
Der Rat der Samtgemeinde Suderburg ist den im Genehmigungsbescheid vom  
……………………………… (Az.: s.o.) aufgeführten Maßgaben / Auflagen / Ausnahmen in seiner 
Sitzung am …………………………… beigetreten.  
Der betroffenen Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange wurde mit Schreiben vom …………………………… gemäß § 4a Abs. 3, Satz 4 
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ……………………… gegeben. Ort und Dauer 
der öffentlichen Auslegung wurden am …………………… ortsüblich bekannt gemacht.  
Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes hat  wegen der Maßgaben / Auflagen vom 
………………………  bis einschließlich ……………………… öffentlich ausgelegen.  

Suderburg, den 
 
 

..................................................... 

-  Der Samtgemeindebürgermeister -   

 
 
  

INKRAFTTRETEN 
Die Erteilung der Genehmigung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß 
§ 6 Abs. 5 BauGB am ....................... im Amtsblatt des Landkreises Uelzen Nr. .... bekannt 
gemacht worden. Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am .................... 
wirksam geworden. 

Suderburg, den 

 
 

.................................................. 

  - Der Samtgemeindebürgermeister -   

 
 
 
BEACHTLICHE VERLETZUNG VON  VORSCHRIFTEN  
Innerhalb von einem Jahr nach Wirksamwerden der 28. Änderung des Flächennutzungs-
planes ist eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwä-
gungsvorgangs beim Zustandekommen der 28. Änderung nicht geltend gemacht worden. 

Suderburg, den 
 

................................................... 

-  Der Samtgemeindebürgermeister -   

 
 



SG Suderburg – 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bohlsener Mühle, Juli 2016 

 

p l a n  . B  
S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e   G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n    T e l .  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
 
TEIL I -  BEGRÜNDUNG 

1.  Ziel und Zweck der Planung 1 
1.1  Veranlassung 1 
1.2  Ziel und Zweck der Planung, wesentliche Belange 3 
1.3  Standortalternativen unter Beachtung der Belange der Innenentwicklung und 

der Bodenschutzklausel 4 

2.  Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 6 
2.1  Verfahren 6 
2.2  Abgrenzung des Plangebiets 6 
2.3  Vorgaben der Raumordnung 6 
2.4  Bauliche Nutzungen und Schutzansprüche 10 
2.5  Vorgaben zur Verkehrserschließung 11 
2.6  Ver- und Entsorgung, Hochspannungsleitungen, Mobilfunkmast 13 
2.7  Denkmalrecht, Hinweis zu Bodenfunden 14 

3.  Änderungen des Flächennutzungsplans 15 
3.1  Sondergebiet Bohlsener Mühle 15 
3.2  Grünflächen 18 

4. Auswirkungen der Planung 19 
4.1 Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft 19 
4.2  Auswirkungen auf Belange des Immissionsschutzes 19 
4.3  Auswirkungen auf sonstige Nutzungen 21 
4.4  Auswirkungen auf Forstwirtschaft / Walderhaltung 21 
4.5  Auswirkungen auf die Belange des Orts- und Landschaftsbildes 22 
4.6  Auswirkungen auf Belange des Verkehrs 25 
4.7   Auswirkungen auf Ver- und Entsorgung 25 

5.  Durchführung der Planung / Kosten 27 

 

 

 

 
Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1:  Gegenüberstellung der bisherigen Flächennutzungsplandarstellungen und 
der geplanten Änderungen 15 

Tabelle 2: Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 43 

 

 
 

 



SG Suderburg – 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bohlsener Mühle, Juli 2016 

 

p l a n  . B  
S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e   G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n    T e l .  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 
TEIL II -  UMWELTBERICHT 

 

1.  Einleitung 30 
1. a) Kurzdarstellung von Inhalt und wichtigsten Zielen des Planes einschl. 

Beschreibung der Festsetzungen mit Angaben über Standorte, Art und Umfang 
sowie Bedarf an Grund und Boden 30 

1. b)  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der 
Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Planung berücksichtigt 
wurden 31 

2.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden 32 

2. a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, 
einschl. der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 
beeinträchtigt werden 32 

2. b)  Prognose über die Auswirkungen auf die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 37 

2. c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen 42 

2. d)  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und 
der räumliche Geltungsbereich zu berücksichtigen sind 44 

3.  Zusätzliche Angaben 45 
3. a)  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeit, die bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische 
Lücken oder fehlende Kenntnisse 45 

3. b)  Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen 45 

3. c)  allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 45 
 
 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Erste Erweiterungsskizze, Architekt Rainer Wetzel , Jan. 2014 2 

Abbildung 2: Bestand vor der Änderung (verkl. Auszug der 22. FNP-Änderung) 9 

Abbildung 3: Luftbild 04.09.2014 10 

Abbildung 4: Vorgaben zum Knotenpunktausbau 12 

Abbildung 5: Betroffener Landschaftsraum 22 

Abbildung 6: Blick von Bohlsen auf das Plangebiet 23 

Abbildung 7: Blick vom Böddensteder Weg auf das Plangebiet 23 

Abbildung 8: Freiflächenplan aus Landschaftspflegerischen Fachgutachten, LINDEMANN, 
Juli 2011 28 

Abbildung 9: Biotopkartierung 2015,WELLMANN 29 

  
 



SG Suderburg – 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bohlsener Mühle, Juli 2016 1

 

p l a n  . B  
S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e   G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n    T e l .  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 

  

TEIL I 
 

 
- 

 

 BEGRÜNDUNG 
 

  
1. Ziel und Zweck der Planung 

  
1.1 Veranlassung 

Betriebsentwick-
lung der Bohlse-
ner Mühle: 
 
 
Erweiterung der 
Keksfabrik 
 
 
 
 

historischer 
Standort im 
Ortskern über-
lastet 
 
 
 
 
 
Neue Mühlenan-
lage geplant 
 
 
 

Auslagerung der 
Frischebäckerei 
 
 

Herstellung von 
Naturkostwaren 

Naturkost-
Großhandel 

 

 

Energieversor-
gung 

 

 
Westerweiterung 
des Betriebsge-
lände II  

 Die Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG hat am im März 2014 die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes beantragt, um die beabsichtigte Erweiterung 
ihres Betriebsgeländes II an der B 71 zwischen den Ortschaften Bohlsen 
und Holthusen II durchführen zu kön-
nen.  
In 2016 sind zunächst zwei weitere 
Backstraßen für die Trockenbackwaren-
produktion auf dem vorhandenen Be-
triebsgelände geplant. Danach bieten 
die heutigen Betriebsstandorte keine 
Erweiterungsmöglichkeiten mehr.  

Angesichts der stetig wachsenden Nachfrage nach Bohlsener-Mühle-
Produkten im In- und Ausland, bedarf der räumlich beengte Mühlen-
standort im Bohlsener Ortskern unbedingt einer Entlastung. Der traditi-
onsreiche Mühlstandort im Ortskern soll zukünftig nur noch auf die Ver-
arbeitung von Ölsaaten ausgerichtet 
werden. Für die Getreideverarbeitung 
soll ein neues Mühlengebäude mit Si-
lobatterien für jede verarbeitete Getrei-
deart auf dem Feld westlich des Be-
triebsgeländes II errichtet werden. Mit 
der neuen Mühle könnte man die Pro-
duktionskapazität von derzeit ca. 30 
Tonnen/24 h auf bis zu 100 Tonnen/24h 
erhöhen. 

Mittelfristig wird auch die Frischebäckerei in die geplante Erweiterungs-
fläche am Neuen Weg verlagert werden müssen, denn der inzwischen 45 
Mitarbeiter zählende Betriebszweig ist an seinem jetzigen Standort im 
Bohlsener Ortskern vollkommen ausgelastet und nicht mehr erweiterbar.  

Auch der zum Betrieb gehörende Großhandel mit Naturkostwaren sowie 
die Herstellung von Fertig- und Halbfertigprodukten (Cerealien, etc.) 
werden auf absehbare Zeit weiteren Flä-
chenbedarf generieren. Die Lagerka-
pazitäten sind heute bereits auf mehrere 
Standorte verteilt und führen zu einem 
unwirtschaftlichen betriebsinternen Ver-
kehrsaufwand. Desweiteren soll eine 
Energiezentrale zur Nahwärmeversor-
gung des Betriebes und der Ortschaft 
Bohlsen im Plangebiet vorgesehen wer-
den können. Auch eine nachhaltige 
Stromversorgung des Betriebes ist perspektivisch vorgesehen.  
Um die beabsichtigte Betriebsentwicklung des etwa 220 Mitarbeiter um-
fassenden Betriebes in Bohlsen zu ermöglichen, ist eine Erweiterung des 
an der B 71 gelegenen Betriebsgeländes II in westliche Richtung erfor-
derlich. 
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Abbildung 1: Erste Erweiterungsskizze, Architekt Rainer Wetzel , Jan. 2014 
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  1.2 Ziel und Zweck der Planung, wesentliche Belange 

Aufstellungsbe-
schluss / Planver-
fahren 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
 

 Die Gemeinde Gerdau und die Samtgemeinde Suderburg möchten die 
beabsichtigte Betriebsentwicklung des seit 1265 in Bohlsen ansässigen 
Mühlenbetriebs planungsrechtlich absichern. Die Bohlsener Mühle ist der 
größte Arbeitgeber in der Gemeinde Gerdau und soll daher weitere Ent-
wicklungsperspektiven am Standort erhalten. Die Samtgemeinde Suder-
burg hat den Aufstellungsbeschluss für die 28. Änderung des Flächennut-
zungsplanes gefasst. Die Gemeinde Gerdau führt im Parallelverfahren die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Bohlsener Mühle durch. 
  
Der Planungsträger hat vor Beginn des Bauleitplanverfahrens ein Ge-
ruchsimmissionsgutachten beim TÜV Nord e.V. in Auftrag gegeben. In 
dem Gutachten von Sep. 2014 wurde nachgewiesen, dass die geplante 
Betriebserweiterung der Bohlsener Mühle immissionsverträglich möglich 
ist, ohne die Wohnbevölkerung in Bohlsen relevant zu beeinträchtigen 
und ohne die Entwicklungsmöglichkeiten ortsansässiger landwirtschaftli-
cher Betriebe wesentlich einzuschränken.  
 

Sondergebiet 
statt Gewerbege-
biet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange von Na-
tur und Land-
schaft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eine Nachfrage beim TÜV-Gutachter hat ergeben, dass dieser Immissi-
onsnachweis rechtlich nur durchträgt, wenn zukünftig keine anderen im-
missionsrelevanten Betriebe im Plangebiet angesiedelt werden. Vor die-
sem Hintergrund soll im Plangebiet nicht mehr wie ursprünglich ange-
dacht ein allgemeines Gewerbegebiet ausgewiesen werden, sondern ein 
speziell auf die Betriebsstruktur der Bohlsener Mühle zugeschnittenes 
Sondergebiet. Durch die Ausweisung eines solchen Sondergebietes wird 
zudem den Belangen der Raumordnung besser Rechnung getragen, denn 
Bohlsen ist weder ein zentraler Ort noch ein Gemeindehauptort und da-
mit nicht für eine großflächige Gewerbegebietsausweisung bestimmt. Es 
ist aber im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung, das im Land-
kreis vorhandene Eigenpotential an nachhaltigen Veredelungsbetrieben 
zu erhalten und weiterzuentwickeln (RROP D 3.0 01). Die Bohlsener Müh-
le verarbeitet landwirtschaftliche Produkte von bis zu 200 Biohöfen aus 
ganz Norddeutschland. Der Betrieb hat insofern einen besonderen Status 
für eine nachhaltige Regionalentwicklung und den ökologischen Umbau in 
der Landwirtschaft. Der Standort Bohlsen gehört zur „Coporate Identity“ 
dieses europaweit agierenden Naturkostwarenherstellers und soll deshalb 
beibehalten und bedarfsgerecht entwickelt werden.  
  
In naturschutzfachlicher Hinsicht gibt es keine wesentlichen Punkte, die 
gegen die geplante Erweiterung des Betriebsgeländes II sprechen (siehe 
Umweltkarten der Nds. Umweltverwaltung, Landschaftsrahmenplan des 
LK Uelzen). Die Erweiterungsfläche stellt sich überwiegend als struktur-
arme Sandackerfläche dar (siehe Biotoptypenkarte). Auf dem bestehen-
den Betriebsgelände wird teilweise in bestehende  Kompensationsflächen 
eingegriffen werden müssen (siehe Freiflächenplan). Die umweltrelevan-
ten Eingriffe können voraussichtlich vor Ort ausgeglichen werden (siehe 
Eingriffs- Ausgleichsbilanz). Die zusätzlichen Eingriffe in das Landschafts-
bild sind angesichts der hier benötigten Bauhöhen nur bedingt ausgleich-
bar. Das Landschaftsbild ist aber in diesem Außenbereich durch einen 
Windpark, die Bundesstraße 71, Gewerbebauten, zwei 110kV-Leitungen, 
einen Mobilfunkmast sowie zwei Stallanlagen deutlich vorbelastet (siehe 
Kap. 4.5). Bei der Grünkonzeption des parallel aufgestellten Bebauungs-
planes wird auf die Habitatansprüche der streng geschützten Arten – 
Haubenlerche, Feldlerche, Wiesenschafstelze -  besondere Rücksicht ge-
nommen. Der Planungsträger geht davon aus, dass die Bauleitplanung 



SG Suderburg – 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bohlsener Mühle, Juli 2016 4

 

p l a n  . B  
S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e   G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n    T e l .  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 
 
 
 
Verkehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

insgesamt mit den Belangen des besonderen Artenschutzes vereinbar ist. 
Das grünplanerische Konzept ist in Kap. 3.5  erläutert. Die Auswirkungen 
der Planungen auf die Umwelt sind im Umweltbericht dargelegt.  
 
Der Planungsträger hat zu Beginn des Bauleitplanverfahrens eine Vorab-
stimmung mit dem Straßenbaulastträger der B 71 durchgeführt. Es ist 
eine verkehrstechnische Untersuchung durchgeführt worden. Der vor-
handene Knotenpunkt B 71 / Neuer Weg scheint hinsichtlich der Leis-
tungsfähigkeit der erhöhten Belastung gewachsen zu sein. Es wird aber 
vom Gutachter aufgrund der Verkehrssicherheit und der verkehrlichen 
Richtlinien an Bundesstraßen ein Ausbau des Kreuzungspunktes zwischen 
B 71 und Neuem Weg empfohlen. Vor diesem Hintergrund wird eine Ver-
einbarung zwischen dem Planungsträger und dem Straßenbaulastträger 
(NLStBV Lüneburg) über Art und Umfang des Knotenpunktausbaus ge-
schlossen. Die Straßenfachplanung (B 71 mit Linksabbiegespur, Neuer 
Weg ohne Tropfen) wird in den nachgeordneten Bebauungsplan über-
nommen, um ein Planfeststellungsverfahren zu ersetzen.  
 

  1.3 Standortalternativen unter Beachtung der Belange der In-
nenentwicklung und der Bodenschutzklausel 

Vorrang der In-
nenentwicklung 
 
 
 
 
 
 
Bodenschutz-
klausel gemäß  
§ 1a BauGB 
 
 
 

 

 Zur Unterstützung des Ziels der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die 
Flächenneuinanspruchnahme deutlich zu reduzieren soll die städtebauli-
che Entwicklung in Zukunft vorrangig auf Maßnahmen der Innenentwick-
lung ausgerichtet sein. Um diesen Zielen Rechnung zu tragen, hat der 
Gesetzgeber mit der 2013 in Kraft getretenen Novellierung des Bauge-
setzbuches den Vorrang der Innenentwicklung als wichtiges Planungsziel 
für städtebauliche Planungen in § 1 Abs. 5 BauGB verankert.  

Im Zuge der BauGB-Novellierung ist auch die in § 1a BauGB festgelegte 
„Bodenschutzklausel“, die einen sparsamen Umgang mit Grund und Bo-
den vorschreibt, durch folgende Satz verschärft worden: „Die Notwendig-
keit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen 
soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 
Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdich-
tungsmöglichkeiten zählen können. 

keine geeigneten 
Alternativen im 
Innenbereich 

 Alternative Innenbereichstandorte, die dem Vorrang der Innenentwick-
lung entsprechen würden, stehen in der Gemeinde Gerdau und in der 
Samtgemeinde Suderburg für den hier beabsichtigten Planungszweck 
und in der hier benötigten Flächendimension nicht zur Verfügung.  

Standortverlage-
rung unzumutbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilausgliederung 
nicht nachhaltig 
 
 
 

 Aus Sicht des Planungsträgers ist eine grundlegende Standortverlagerung 
dieses Mühlenbetriebes und Naturkostwarengroßhändlers z.B. in Gewer-
begebiet nach Gerdau, Suderburg oder Uelzen nicht angebracht, denn 
der Betrieb hat über Jahre einen umfangreichen Anlagenbestand in Bohl-
sen geschaffen, der nur mit unverhältnismäßig hohem Kostenaufwand zu 
verlagern wäre. Der Standort Bohlsen gehört bei diesem traditionsrei-
chen Mühlenbetrieb zur Markenidentität. Die Verwurzelung mit dem Dorf 
Bohlsen ist bei diesem Mühlenbetrieb daher ein unverzichtbarer Bestand-
teil der „Corporate Identity“. 
 
Auch eine mögliche Auslagerung von einzelnen Betriebsteilen, z.B. von 
Lagerflächen ins Mittelzentrum Uelzen, wäre nicht zielführend. Denn die 
Ausgliederung von Betriebsteilen würde innerbetriebliche Verkehrsströme 
erzeugen, ineffiziente Betriebsabläufe schaffen und den Energie- und 
Kostenaufwand insgesamt erhöhen. Eine solche Entwicklung würde dem 
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Abwägung 
 

Prinzip der Nachhaltigkeit, dem sich der Naturkostproduzent in besonde-
rer Weise verpflichtet fühlt, widersprechen.   
 
Der Planungsträger kommt daher zu dem Abwägungsergebnis, dass eine 
Standortverlagerung - in welcher Form auch immer – unzumutbar für das 
Unternehmen „Bohlsener Mühle“ wäre. Um das hier angestrebten Pla-
nungsziel zu erreichen, den überregional bedeutsamen Mühlenbetrieb in 
seinem Fortbestand und in seiner Entwicklung zu sichern und zu stärken, 
ist eine Erweiterung des Betriebsstandortes in Bohlsen städtebaulich er-
forderlich. Die damit einhergehende Überplanung von landwirtschaftli-
chen Freiflächen ist in diesem Fall gerechtfertigt.  
 

Standorteignung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Nord- oder 
Osterweiterung 
 
 
 
Planungs- 
alternative 
Süderweiterung 
 
 
 
 

 Bevor der Betriebssitz II südlich der B 71 am Neuen Weg geschaffen 
wurde, ist im Rahmen der damals durchgeführten 22. Flächennutzungs-
planänderung eine umfangreiche Alternativenprüfung im Raum Bohlsen 
durchgeführt worden. Dabei ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass 
der nun genutzte Standort am Neuen Weg aufgrund der vorhandenen 
Anbindung an die B71, dem großen Immissionsabstand zur Ortschaft 
Bohlsen, der Vorbelastung des Landschaftsbildes und der relativ geringen 
naturschutzfachlichen Bedeutung eine vergleichsweise gute Standort-
gunst für eine großflächige Betriebsentwicklung aufweist.   
 
Für den nun anstehenden Betriebsausbau kommt aufgrund der anliegen-
den Straßenzüge eine Nord- oder Osterweiterung nicht in Betracht. Zu-
dem wäre eine Entwicklung in Richtung der Ortschaft Bohlsen aus Im-
missionsschutzgründen abzulehnen. 
 
Als Planungsalternative wäre nur eine Süderweiterung theoretisch denk-
bar. Diese würde aber eine Verlagerung des dort verlaufenden Wirt-
schaftsweges erfordern.  
Da eine Westerweiterung auch in Hinblick auf die geplante Optimierung 
der betrieblichen Produktionsprozesse bessere Verknüpfungsmöglichkei-
ten mit dem Anlagenbestand bietet, wird sie von dem Vorhabenträger 
bevorzugt. Der Vorhabenträger hat vor diesem Hintergrund eine entspre-
chendes Entwicklungskonzept aufgestellt und die erforderlichen Ackerflä-
chen für eine Westerweiterung erworben.  
 

sparsamer 
Umgang mit 
Grund und Boden  
 
 
 

 Dem Grundsatz des sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird bei 
dieser Planung in folgender Weise entsprochen: 
 Durch die Überplanung des bestehenden Betriebsgrundstücks (ca. 

5,45 ha) können dort vorhandenen Flächen-Ressourcen  intensiver 
für bauliche Zwecke im Sinne einer Nachverdichtung genutzt werden.

 Die vorhandene Erschließungsinfrastruktur wird durch die vorliegende 
Erweiterungsplanung besser ausgelastet werden. Es werden relativ 
wenige Eingriffe in das Schutzgut Boden notwendig, um die Ver-
kehrsanbindung und Erschließung des geplanten Sondergebiets zu 
gewährleisten.   

 Es handelt sich bei dieser Bauleitplanung um eine standortbezogene, 
betriebliche Vorsorgeplanung, um den mittelfristigen Erweiterungs-
bedarf der „Bohlsener Mühle“ abzudecken. Damit die überplanten 
Erweiterungsflächen auf Dauer für den Mühlenbetrieb gesichert blei-
ben, und nicht vorzeitigt für anderweitige Gewerbenutzungen ver-
braucht werden, sind sie im Flächennutzungsplan als Sondergebiet 
„Bohlsener Mühle“ festgesetzt. Ein nicht zweckgebundener Verbrauch 
von Ackerland wird damit an dieser Stelle vermieden. 
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2. Planungsgrundlagen / Rahmenbedingungen 

  2.1 Verfahren 

Gesetzliche 
Grundlage 

 Das planungsrechtliche Verfahren wird nach dem Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1722), durchgeführt.  
 

Regelverfahren  Bei Bauleitplanungen, die die Grundzüge der Planung berühren, ist das 
Regelverfahren gemäß der §§ 1-10 BauGB mit zweifacher Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 
 

Umweltprüfung 
vorgesehen 

 Gemäß § 2a BauGB ist bei Bauleitplanungen im Regelverfahren eine 
Umweltprüfung durchzuführen. Das Ergebnis ist als gesonderter Umwelt-
bericht in Teil II der Begründung dokumentiert. 
 

Aufhebung der 
22. Änderung 

 Mit Wirksamwerden der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Suderburg wird die 22. Änderung vollständig aufgehoben 
und ersetzt.  

  2.2 Abgrenzung des Plangebiets 

Plangebiet Teil A 
 
 
 
 

 Das Plangebiet befindet sich südlich der B 71 außerhalb der Ortslage 
Bohlsen am Neuen Weg. Der räumliche Geltungsbereich der 28. Flächen-
nutzungsplanänderung umfasst folgende Flächen: 
1. das vorhandene Betriebsgrundstück II der Bohlsener Mühle (Flur-

stück 85/1) mit einer Flächengröße von ca. 5,45 ha (= Geltungsbe-
reich der 22. FNP-Änderung); 

2. die westlich angrenzenden Ackergrundstücke 88/2, 88/3, 88/4 und 
89/3, die als Erweiterungsfläche bzw. als Grünrahmen benötigt wer-
den, mit einer Gesamtgröße von ca. 5,50 ha. 

 
Der Geltungsbereich der 28. Änderung ist mit einer Gesamtgröße von 
10,95 ha etwas kleiner als der Geltungsbereich des parallel aufgestellten 
Bebauungsplanes. Im Flächennutzungsplan ist eine Überplanung der an-
grenzenden Verkehrsflächen nicht notwendig.   

  2.3 Vorgaben der Raumordnung 

Landesraumord-
nungsprogramm 
LROP 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen vom 18. Juli 1994 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 24.09.2012 sind im Umfeld des 
Plangebiets folgende zeichnerische Darstellungen getroffen: 
 Die Bundesstraße 71 ist als Hauptverkehrsstraße dargestellt. 
 Die Niederungsbereiche der Gerdau sind als Natura2000-Gebiet dar-

gestellt.  
Die vorliegende Bauleitplanung steht den zeichnerischen Zielen des Lan-
des-Raumordnungsprogramm nicht entgegen. 

Aus der Beschreibenden Darstellung (Teil II) sind folgende Grundsätze 
der Raumordnung für die vorliegende Planung relevant: 

LROP II  1.1 02 (G): 
Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

Stärkung einer 
nachhaltigen 
Entwicklung 
 

 sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen  
– die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur 
gesichert und durch Vernetzung verbessert werden, 
– die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und 
umweltverträglich befriedigt werden,… 
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Erschließung von  
Standortpoten-
zialen und Kom-
petenzfeldern 
 
 
 
Ländliche Räume 
mit eigenem Pro-
fil entwickeln 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 
durch Abstände 
 
 
 
 
umweltverträgli-
che Landwirt-
schaft entwickeln 
 

Dabei sollen 
– die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbes-
sert werden, 
– belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und 
Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 
– die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung 
des Treibhauseffektes genutzt werden (…). 
 
LROP II  1.1 05 (G): 
In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der 
Beschäftigung erreicht werden. Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen daher 
die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit, der Erschließung von Standortpotenzialen und von Kompetenzfeldern ausge-
schöpft werden und insgesamt zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beitra-
gen. 
 
LROP II  1.1 07 (G): 
Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Struktu-
ren als auch als Lebens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten 
und so weiterentwickelt werden, dass sie zur Innovationsfähigkeit und internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft dauerhaft einen we-
sentlichen Beitrag leisten können (…). 
Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll darüber hinaus gefördert werden, um 
– insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld bieten 
zu können,  
 
LROP II  2.1 06 (G): 
Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung durch Luftverunreinigungen und 
Lärm sollen durch vorsorgende räumliche Trennung nicht zu vereinbarender Nut-
zungen und durch hinreichende räumliche Abstände zu störenden Nutzungen ver-
mieden werden. 
 
LROP II  3.21 0 (G): 
(…) Die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft soll gestärkt werden, wobei öko-
nomische und ökologische Belange in Einklang gebracht werden sollen. Bewirt-
schaftungsformen, durch die die Landwirtschaft eine besondere Funktion für den 
Naturhaushalt, die Landschaftspflege, die Erholung und die Gestaltung und Erhal-
tung der ländlichen Räume hat, sollen erhalten und weiterentwickelt werden. 
Die Landwirtschaft soll bei der Umstellung, Neuausrichtung und Diversifizierung 
unterstützt werden, damit so Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden. 
 
Der Landkreis Uelzen weist auf dem Kompetenzfeld der Nahrungsmittel-
produktion einen besonderen Schwerpunkt auf.  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der vorliegenden Bauleitpla-
nung keine landesplanerischen Belange entgegenstehen. 
 

RROP 2000 
Darstellungen 
 
 
 
Vorsorgegebiet 
für Landwirt-
schaft 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsplätze im 

 Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen aus 
dem Jahr 2000 sind in der Zeichnerischen Darstellung folgende Darstel-
lungen für das Plangebiet getroffen: 
 Hauptverkehrsstraße von überregionaler Bedeutung (B71), 
 Elt-Leitung 110 KV, 
 Vorsorgegebiet für Landwirtschaft (auf Grund des hohen, natürlichen, 

standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotentials). 
 Gebiet zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaus-

haltes. 
 
In der Beschreibenden Darstellung des RROP 2000 sind folgende Ziele 
und Grundsätze, die für die Planung relevant sind, aufgeführt: 
 
RROP D 1.3 04: 
Die Bevölkerungsentwicklung ist vor allem durch die Sicherung vorhandener und 
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ländlichen Raum 
 
Vorrang für das 
zentralörtliche 
System  
 
 

umweltschonen-
de Siedlungsent-
wicklung 
 

Weiterentwick-
lung der eigenpo-
tentiale 
 
 
 
Gewerbliche 
Wirtschaft stär-
ken durch Stand-
ortsicherung 
 

 
 
landwirtschaftli-
che Belange bei 
Siedlungsent-
wicklung beacht. 
 
 
Wertschöpfung 
der Landwirt-
schaft erhöhen 
 
Veredelungsbe-
triebe fördern 
 
 

die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu stützen. (…)
 
RROP D 1.6 04 
Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist auf das zentralörtliche System auszu-
richten. Dies ermöglicht gleichwohl eine bedarfsgerechte Entwicklung außerhalb 
der zentralen Orte, deren Entwicklung in der Summe nicht zu Lasten der Funktion 
der zentralen Orte gehen darf. (…) 
 
RROP D 2.0 01 
Durch die Bauleitplanung ist die Siedlungsentwicklung in Bereiche zu lenken, de-
ren ökologische Bedeutung für den Naturraum gering ist. 
 
RROP D 3.0 01 
Für die wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Uelzen sind das Erkennen und 
die Weiterentwicklung der Eigenpotentiale von besonderer Bedeutung. In diesem 
Sinne verstandene nachhaltige Regionalentwicklung zielt vor allem auf eine deutli-
che Stärkung und gegenseitige Verflechtung der wirtschaftlichen Beziehungen in-
nerhalb des Kreises.  
 
RROP D 3.1 01 
Es ist erforderlich, die Wirtschaftskraft des Landkreises durch Weiterentwicklung 
der gewerblichen Wirtschaft, des Dienstleistungsbereiches und des Handels zu 
steigern. In diesem Zusammenhang ist seitens des Landkreises Uelzen und seiner 
Gemeinden und Samtgemeinden auf geringstmögliche Eingriffe hinzuwirken. Be-
hörden, Verwaltungen und Gewerbebetriebe sind an ihren Standorten im Land-
kreis Uelzen zu erhalten, (…)Es ist auch darauf zu achten, dass der Landkreis Uel-
zen ein Gebiet mit geringer Umweltbelastung bleibt.  
 
RROP D 3.1 04 
(…) Ein außerlandwirtschaftlicher Bedarf, insbesondere an Siedlungs-, Verkehrs- 
und Versorgungsflächen, soll deshalb im Rahmen des Möglichen auf Flächen au-
ßerhalb der Vorsorgegebiete für Landwirtschaft umgelenkt werden. Bei der Aus-
weisung neuer Siedlungsflächen dürfen landwirtschaftliche Betriebe nicht beein-
trächtigt werden.  
 
RROP D 3.1 05Wertschöpfung der Landwirtschaft erhöhen 
Die Wertschöpfung der Landwirtschaft ist nach Möglichkeit zu erhöhen, um den 
Erhalt möglichst vieler Höfe und hierauf basierenden Funktionen zu sichern. (…) 
Die Veredelung landwirtschaftlicher Bodenprodukte, der Anbau weniger verbreite-
ter oder weniger erprobter Ackerkulturen  (Nischenprodukte), die Produktion nach 
der EU-Öko-Verordnung sowie (…) sind zu sichern, zu entwickeln und zu fördern. 
Das Entstehen oder die Ansiedlung von verarbeitenden Betrieben bzw. speziali-
sierten Vermarktungseinrichtungen (besonders in kooperativer Form) soll voran 
gebracht werden. (…) 
 

Abwägung zu 
den Belangen 
der Raumord-
nung 
 
 
 
 
Bauflächen nur 
für Eigenbedarf  
des Betriebes 
 
 
 
 
Stärkung der  
Eigenpotentiale 
im LK Uelzen 
 
  

 Der Standort Bohlsen ist weder ein zentraler Ort noch ein Hauptort und 
damit nicht für die Ausweisung eines offenen Gewerbegebietes in der 
Größenordnung von 7 ha geeignet. Eine großflächige Gewerbegebiets-
ausweisung, die optional auch anderweitige Betriebsansiedlungen erlau-
ben würde, würde an diesem Standort gegen die Ziele der Raumordnung 
(Prinzip der Zentralen Orte) verstoßen. Eine großflächige Baugebietsaus-
weisung ist deshalb an diesem peripheren Standort allein aus dem Ent-
wicklungsbedarf des ortsansässigen Mühlenbetriebes zu rechtfertigen. 
Daher soll die städtebauliche Konzeption auch sehr gezielt auf die Stand-
ortsicherung und –Erweiterung dieses hier ansässigen Betriebes ausge-
richtet werden. Die Erweiterungsflächen, die sich bereits im Besitz des 
Vorhabenträgers befinden, sollen durch die Ausweisung eines Sonderge-
bietes „Bohlsener Mühle“ als Vorsorgeflächen für diesen regional bedeut-
samen Betrieb gesichert werden. 
 
Im aktuellen Entwurf des RROP 2015 wird ein räumliches Leitbild für den 
Landkreis Uelzen dargelegt. Danach weist der Landkreis Uelzen besonde-
re Potentiale im Bereich des Tourismus, des Gesundheitswesen, der Ag-
rarwirtschaft und die Lebensmittelwirtschaft auf. Diese Potentiale gilt es 
zu stärken und deutlicher als bisher als Wachstumschance für die Region 
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Veredelungsbe-
trieb  
 
Absatzchancen 
für die Landwirt-
schaft 
 
 
Nachhaltige Re-
gionalentwick-
lung 
 
Arbeitsplätze 
 
 
Verlust an Acker-
land 

herauszustellen. Die „Bohlsener Mühle“ passt als großer Veredelungsbe-
trieb von ökologisch angebauten Getreideprodukten sehr gut in dieses 
landwirtschaftsnahe Wirtschaftsnetzwerk des Landkreises Uelzen. Die 
Bohlsener Mühle trägt mit seinen Betriebszweigen Getreideverarbeitung / 
Bäckerei / Naturkostwarenproduktion / Naturkostwarengroßhandel dazu 
bei, die Umstellung der regionalen Landwirtschaft auf naturverträglichere 
Bewirtschaftungsformen voranzubringen, die Absatzmöglichkeiten für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse zu verbessern und die Wertschöpfung aus 
der Landwirtschaft insgesamt zu erhöhen. Von daher steht die nun ge-
plante Erweiterung der Bohlsener Mühle im Interesse der Landwirtschaft 
und dient in besonderer Weise einer nachhaltigen Regionalentwicklung. 
Nicht zuletzt können relativ viele Arbeitsplätze durch diese Erweiterungs-
planung gesichert und neu geschaffen werden.  
Diese positiven öffentlichen Belange wiegen die Nachteile auf, die sich 
vor Ort aus dem Verlust von ca. 5,5 ha wertvollen Ackerlandes (innerhalb 
eines Vorsorgegebietes für die Landwirtschaft) ergeben. Die Siedlungs-
erweiterung hat keine erheblichen Auswirkungen auf einzelne landwirt-
schaftliche Betriebe. Die immissionsrechtlichen Entwicklungsmöglichkei-
ten der ortsansässigen Betriebe bleiben gewahrt (siehe Kap. Immissions-
schutz). 
 

Fazit  Zusammenfassend ist festzustellen, dass konkrete Ziele der Raumord-
nung der Planung nicht entgegenstehen. Die im RROP 2000 aufgeführten 
Grundsätze sind ausreichend in die Planung eingestellt. In der Gesamt-
bewertung ist das in § 1 (4) BauGB festgelegte Anpassungsgebot (Bau-
leitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen) eingehalten.   
 

Abbildung 2: Bestand vor der Änderung (verkl. Auszug der 22. FNP-Änderung)   
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  2.4 Bauliche Nutzungen und Schutzansprüche 

Bestand vor der 
Änderung 

 Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Suderburg wurde 
im Rahmen der 22. Änderung im OT Bohlsen am Neuen Weg eine 3,59 
ha große Gewerbliche Baufläche ausgewiesen, um die Betriebsaussied-
lung der Fa. Bohlsener Mühle zu ermöglichen. Die Gewerbliche Baufläche 
ist allseitig von Grünflächen (ca. 1,86 ha) eingefasst. Die Grünflächen 
sind zugleich als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE-Flächen) im Flächennut-
zungsplan dargestellt. 
Für die westliche Hälfte des Plangebietes sind im wirksamen Flächennut-
zungsplan Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen (5,5 ha).     
 

Bestehende Bau-
rechte 
 
 
 
 
Freiflächenplan 

 Bebauungspläne oder sonstigen baurechtlichen Satzungen sind im Plan-
gebiet nicht vorhanden. Das Betriebsgelände II am Neuen Weg ist nach 
der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes als sonstiges Außenbe-
reichsvorhaben gemäß § 35 Abs. 2 BauGB genehmigt worden. Die auf 
dem Betriebsgelände II zulässige Bodennutzung ist Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens im Landschaftspflegerischen Begleitplan - Freiflä-
chenplan LINDEMANN, Juli 2011 festgelegt (siehe Abb. 8). 
 

 
Abbildung 3: Luftbild 04.09.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ortschaft Bohlsen

beantragte 
Erweiterungsfläche 

Bohlser Mühle
Am Neuen Weg 

B 71
2 Freileitungen 110 kV

Sendemast

Schweinestall
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Bauliche  
Nutzungen  
Bestand 

 Die im Plangebiet vorhandene bauliche Nutzungsstruktur ist aus Abb. 3 
ersichtlich. Das Betriebsgelände II weist derzeit folgende Nutzungen auf: 
Im Süden - Backfabrik mit zwei Trockenbackstraßen und kl. Lagerhalle; 
In der Mitte - Hauptverwaltung mit Kantine und Bereich zur Herstellung 
von Naturkostprodukten auf Getreidebasis;  
Im Norden und Osten - Lagerhallen für Naturkostgroßhandel, Außenanla-
gen, LKW-Anlieferzone, Feuerwehrumfahrt, Mitarbeiterstellplätze, Feuer-
löschteich, naturnahe RW-Rückhaltung, Schotterrasenflächen, Kompen-
sationsflächen.   
 

Landwirtschaftli-
che Nutzung 

 Für die überplanten Erweiterungsflächen bestehen keine Baurechte. Sie 
haben den Status von Ackerland.  
 

Naturschutzrecht 
/ Wasserrecht  
 

 Im Nordosten des Betriebsgrundstücks II hat sich ein naturnah ausge-
staltetes Regenrückhaltebecken zu einem gesetzlich geschützten Biotop 
entwickelt. Es handelt sich um eine ca. 400 m² große Fläche, die in der 
Biotopkartierung als  "Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer 
mit Rohrkolbenröhricht" (VERR) erfasst ist.  
Weitere naturschutzrechtliche, wasserrechtliche oder denkmalrechtliche 
Schutzobjekte und Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 

  2.5 Vorgaben zur Verkehrserschließung 

Straßenbestand 
 
 
 
 
verkehrsgünstige 
Lage an B71 
 
 
 
 
B 71 Verkehrs-
menge 

 Die Bundesstraße B 71 verläuft im Untersuchungsgebiet geradlinig in 
West-Ost-Richtung und weist einen zweistreifigen Regelquerschnitt mit 
einer befestigten Breite von ca. 7,0 m auf. Im nördlichen Seitenraum 
verläuft parallel zur Fahrbahn ein Rad-/Gehweg.  
 
Das Betriebsgelände der Bohlsener Mühle grenzt in verkehrsgünstiger 
Lage südlich an die Bundesstraße 71. Der Gewerbeverkehr kann über 
den Neuen Weg unmittelbar in das überregionale Straßenverkehrsnetz 
abgeleitet werden, ohne dass die Ortschaft Bohlsen davon relevant 
beeinträchtigt wird.  
 
Aus den Ergebnissen der Straßenverkehrszählung 2010 (Zst. 3029 0436) 
sind die aktuellen werktäglichen Verkehrsbelastungen im Querschnitt der 
B 71 im Untersuchungsbereich mit einem DTVw von rd. 6.150 Kfz/Tag 
und einem Schwerverkehrsanteil SV von 8,2 % (das sind rd. 500 
Lkw/Werktag) ermittelt worden. Aus Verkehrsuntersuchungen zur 
geplanten A 391 kann für den Untersuchungsabschnitt der B 71 zum 
Prognosezeitpunkt 2025 eine durchschnittliche werktägliche Belastung 
DTVw von rd. 7.400 Kfz/Tag mit einem SV-Anteil von 14,5 % bzw. rd. 
1.070 Lkw/Tag ermittelt werden (Quelle: Verkehrsuntersuchung 
Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, 2015). 
 

Neuer Weg  Der Neue Weg war ursprünglich ein Wirtschaftsweg, der ausschließlich 
zur Erschließung der anliegenden Ackerflächen diente. Im Zuge der An-
siedlung der Bohlsener Mühle hat der Vorhabenträger diesen Weg auf ca. 
6 m Breite ausgebaut und der Gemeinde Gerdau übergeben (Kostentei-
lung 90/10). Der Neue Weg ist heute eine gewerbliche Erschließungs-
straße ohne weitere Verbindungsfunktion. Sie wird nur von betriebsbezo-
genem Verkehr und in geringem Maße von landwirtschaftlichem Verkehr 

                                              

1Quelle: SSP Consult, Verkehrsuntersuchung zum Neubau der A 39, Fortschreibung 2013 
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genutzt. 
 

Knotenpunkt 
Ist-Zustand 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrsmenge 
und LKW-Anteil  
wird erheblich 
zunehmen 
 
 
 
Verkehrstechni-
sche Untersu-
chung 
 
 
Ortstermin 
 
 

Ausbau des Kno-
tenpunktes 
nach RAL 
 
 
 
 

Abbildung 4: 
Vorgaben zum 
Knotenpunkt-
ausbau 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ohne Fahr-
bahnteiler 
 
 
 
Trompete ggf. 
schmaler 

 Im Anschlussknoten mit dem Neuen Weg sind bisher keine zusätzlichen 
Aufstellflächen für Linksabbieger vorhanden (siehe Luftbild). Die 
Bundesstraße 71 verläuft in diesem Bereich gerade und es sind relativ 
gute Sichtverhältnisse gegeben (ein Strommast im Kreuzungsbereich ist 
inzwischen rückgebaut worden). Von Holthusen II aus kommend verläuft 
die B 71 über eine Kuppe. Die Unfallhäufigkeit ist in diesem 
Streckenabschnitt nach Einrichten der Tempo-70-Zone deutlich 
zurückgegangen. 
 
Im Falle der geplanten betrieblichen Erweiterung (Backstraßen, Mühlen-
neubau, Frischebäckerei, Verpackungs- und Lagergebäude, etc. ) ist übe-
rschlägig von einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens auf dem 
Neuen Weg auszugehen. Es ist weiterhin zu erwarten, dass sich der LKW-
Anteil durch den Ausbau von Mühle und Großhandel erheblich erhöhen 
wird. 
 
Die Samtgemeinde Suderburg hat die Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. 
Schubert beauftragt, eine „Verkehrstechnische Untersuchung zur geplan-
ten Erweiterung der Bohlsener Mühle an der B71 in der Gemeinde Ger-
dau“ zu erstellen. Auf der Grundlage dieser im Feb. 2015 vorgelegten 
Knotenpunktanalyse wurde am 23.3.2015 ein Abstimmungstermin zum 
verkehrlichen Anschluss des Plangebietes an die Bundesstraße durchge-
führt, der zu folgendem Ergebnis geführt hat: 
 

Der Straßenbaulastträger (NLStBV), die Polizeiinspektion Lüneburg und 
die Straßenmeisterei Holdenstedt haben als Bedingung für die Erweite-
rung der Bohlsener Mühle einen Ausbau des Knotenpunktes (B 71 / 
Neuer Weg) mit Linksabbiegespur entsprechend der Richtlinien an Lan-
desstraßen (RAL) mit folgenden Abweichungen gefordert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der nachgewiesenen Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 
kann abweichend von der RAL auf den Fahrbahnteiler (Tropfen) 
verzichtet werden. Ein mit Hochbord eingefasster Fahrbahnteiler ist 
unterhaltungsaufwendig und angesichts des hier zu erwartenden Be-
triebsverkehrs mit Lastzügen eher hinderlich. Die Fahrbahnaufweitung 
(Trompete) kann im Ausbau geringfügig reduziert werden, sofern die 
Schleppkurven der Bemessungsfahrzeuge das hergeben. Der Straßen-



SG Suderburg – 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bohlsener Mühle, Juli 2016 13

 

p l a n  . B  
S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e   G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n    T e l .  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

Querungsstelle 
für Radfahrer 
 

baulastträger regt zudem an, durch eine Fahrbahnmarkierung westlich 
des Kreuzungspunktes eine definierte Querungsstelle für den Fahr-
radverkehr zu schaffen.  

Alle Beteiligten des Abstimmungstermins sind darüber übereingekom-
men, dass aus Sicherheitsgründen (Kuppe) und zur reibungslosen Ab-
wicklung des Schwerlastverkehrs ein entsprechender Ausbau des Kno-
tenpunktes durchgeführt werden muss. Man hat sich auf folgende Vorge-
hensweise verständigt:  
1. Die Gemeinde schließt einen Städtebaulichen Vertrag mit dem Vor-

habenträger, um die Baudurchführung und die Kostenübernahme zu 
regeln. Es soll in ähnlicher Weise verfahren werden, wie beim Aus-
bau des Neuen Weges (Direktbeauftragung, geringer Anteil der Ge-
meinde). 

2. Die Gemeinde hat ein geeignetes Ingenieurbüro mit der Straßenaus-
bauplanung zu beauftragen. Der Ausführungsentwurf ist mit dem 
Straßenbaulastträger abzustimmen. Nach heutigen Standards wird 
der Straßenbaulastträger die Durchführung eines Sicherheitsaudits 
verlangen. 

3. Der Straßenbaulastträger wird die mit der Gemeinde Gerdau beste-
hende Vereinbarung überprüfen und diese bei Bedarf an die neue Si-
tuation anpassen.  

4. Die Gemeinde wird die abgestimmte Ausführungsplanung in den Be-
bauungsplanentwurf übernehmen. Dadurch kann auf ein zusätzliches 
Planfeststellungsverfahren verzichtet werden. 

5. Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die notwendige verkehrs-
bauliche Maßnahme von der Bohlsener Mühle umzusetzen. 

Bauverbotszone 
 
 

 Im nachgeordneten Bebauungsplan sollte die an der Bundesstraße 
geltende Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 des Fernstraßengesetzes 
(FStrG) beachtet werden.  
 

 

  2.6 Ver- und Entsorgung, Hochspannungsleitungen, Mobilfunk-
mast 

Ver- und Ent-
sorgung 
 
 
 

 Im Plangebiet ist das bestehende Betriebsgrundstück der Bohlsener 
Mühle an die Netze der Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. Im 
Neuen Weg sind folgende Leitungen vorhanden: 
 Trinkwasserleitung DN 100, 
 Gasleitung, 
 Telefonleitung 
 Abwasserleitung 
 zwei Mittelspannungsleitungen. 
 

Hochspan-
nungsleitungen 
 

 Im Nordosten überqueren Hochspannungsleitungen das Plangebiet: 
 eine 110 KV-Leitung der Avacon AG (vorher E.ON Netz) und 
 eine 110 KV-Bahnstromleitung. 
Eine dritte Freileitung (60 KV) wurde vor einiger Zeit demontiert. 
Die vorhandenen Hochspannungsleitungen  sind im Flächennutzungsplan 
nachrichtlich als  Hauptversorgungsleitung dargestellt.  

Die Belange des Leitungsschutzes sind im nachgeordneten Bebauungs-
planverfahren zu berücksichtigen.  

 
Mobilfunkmast  Östlich des Neuen Weges steht in etwa auf einer Höhe von ca. 57,5 m ü. 

NN ein Mobilfunkmast der Deutsche Funkturm GmbH (siehe Abb.6). Der 
ca. 40 m hohe Mobilfunkmast wird von diversen Mobilfunkbetreibern 
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(O2, E-Plus, Telecom) zur Mobilfunkversorgung der Bevölkerung ge-
nutzt.  
 

  Die Belange des Mobilfunkwesens genießen an diesem Standort Be-
standsschutz. Sie sind in der verbindlichen Bauleitplanung angemessen 
zu berücksichtigen.  
 

  2.7 Denkmalrecht, Hinweis zu Bodenfunden 

Denkmalrecht 
 
 
 
Urnenfriedhof  
250m westlich 
 
 
 
 
 
 

 Der Landkreis Uelzen hat in seiner Funktion als untere Denkmalschutz-
behörde am 23.02.2016 folgende Stellungnahme im Rahmen der ersten 
Behördenbeteiligung vorgebracht:  
 
„Gegen die hier vorliegenden Planungen bestehen aus Sicht der Boden-
denkmalpflege keine grundsätzlichen Bedenken. Allerdings liegt die ge-
plante Maßnahme ca. 250 m westlich eines bekannten Urnenfriedhofs. 
Da die Ausdehnung derartiger Objekte recht großflächig sein kann, soll 
vor möglichen Bauarbeiten beim Abschieben des Oberbodens die 
Kreisarchäologie benachrichtigt werden, um eine Baustellenbeobachtung 
durchführen zu können. In diesem Sinne ist auch auf die allgemeine 
Meldepflicht von archäologischen Funden und Befunden hinzuweisen (§ 
14 NdsDschG 1 – 3). 
 
Die Samtgemeinde leitet die Stellungnahme an den Vorhabenträger 
weiter. Vorsorglich ist folgender Hinweis auf der Planzeichnung ange-
bracht worden:  
 

Hinweise auf Bo-
denfunde 
 
 
 

 

 Bodenfunde 
Bei Erdarbeiten können archäologische Funde auftreten. Das können sein: 
Holzfunde, die auf Baukonstruktionen schließen lassen, Mauerwerke oder 
Mauerwerkreste, Gegenstände des häuslichen und außerhäuslichen Ge-
brauchs, Waffen, Schmuck, Knochen und Skelette, Glas und Tongefäß-
scherben, Holzkohlenansammlungen, Schlacken sowie auffällige Boden-
verfärbungen - auch geringe Spuren solcher Funde. 
 

. 
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3. Änderungen des Flächennutzungsplans 

  In der folgenden Tabelle sind die geplanten Änderungen des Flächen-
nutzungsplans aufgeführt. Anschließend werden die neuen Darstel-
lungen begründet.  
 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der bisherigen Flächennutzungsplandarstellungen 
und der geplanten Änderungen 

bisher. Darstellungen ha geplant.  Änderungen ha 

Gewerbliche Baufläche (G) 3,59 ha Sondergebiet „Bohlsener Mühle“ 7,05 ha 

Grünflächen Pflanzstreifen 
(+Fläche für Maßnahmen - SPE) 1,86 ha Grünflächen Schutzgrün , RR 

(mit Ausgleichsfunktion) 3,90 ha 

Flächen für die Landwirtschaft 5,50 ha   

Gesamt  10,95 ha Gesamt  10,95 ha

 

  3.1 Sondergebiet Bohlsener Mühle 

Gewerbliche Bau-
fläche  
 
 
 
 
 
Sondergebiet 
Bohlsener Mühle 
 

 Im Rahmen der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Suderburg wurde außerhalb von Bohlsen am Neuen Weg eine 
3,59 ha große Gewerbliche Baufläche (G) mit Randeingrünung ausgewie-
sen. Innerhalb dieser Gewerblichen Baufläche ist das Betriebsgelände II 
der Bohlsener Mühle als sonstiges Außenbereichsvorhaben angesiedelt 
worden.   
Nun wird für die  Betriebsflächen der Bohlsener Mühle und die westlich 
angrenzenden Erweiterungsflächen ein speziell auf die geplante Nutzung 
ausgerichtetes Sondergebiet auf der Grundlage von § 11 BauNVO festge-
setzt.2 Das Sondergebiet „Bohlsener Mühle“ dient im Wesentlichen der 
Standortsicherung und Erweiterung des in Bohlsen ansässigen Mühlenbe-
triebes, der sich zu einem sehr bekannten Hersteller von Naturkostwaren 
auf Getreidebasis entwickelt hat. Von der Weiterentwicklung eines offe-
nen Gewerbegebietes wurde im Plangebiet abgesehen aus folgenden 
Gründen: 
 
1. RAUMORDNUNG: Der Standort Bohlsen ist weder ein zentraler Ort 
noch ein Hauptort und damit nicht für die Ausweisung eines offenen Ge-
werbegebietes in der Größenordnung von ca. 7 ha geeignet. Ein offenes 
Gewerbegebiet könnte zur Neuansiedlung weiterer Gewerbebetriebe in 
Bohlsen genutzt werden. Eine solche Entwicklung könnte zu Lasten der 
zentralen Orte (Uelzen, Suderburg) gehen und würde daher gegen die 
Ziele der Raumordnung verstoßen (siehe Kap. 2.3). Deshalb ist die groß-

                                              

2  Zur Entscheidung für ein Sondergebiet nach § 11 BauGB siehe auch Aufsatz von Kuschnerus (OVG-
Richter A.D.): “Die planerische Steuerung von Industrievorhaben“, BauR-11-04 
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flächige Baugebietsausweisung an diesem peripheren Standort allein aus 
dem Entwicklungsbedarf des bereits ortsansässigen Mühlenbetriebes 
(siehe Abb.1) zu rechtfertigen. Die städtebauliche Konzeption soll diesem 
Umstand durch die Ausweisung eines standortspezifischen Sondergebie-
tes Rechnung tragen. 
 
2. IMMISSIONSSCHUTZ: Das vorhandene Geruchgutachten des TÜV-
Nord schafft nur Rechtsicherheit bezüglich auf der geplanten Betriebs-
entwicklung der Bohlsener Mühle. Denn der Immissionsschutznachweis 
ist nur für dieses real zu erwartenden Vorhaben geführt worden. Bei ei-
nem offenen Gewerbegebiet müsste man von verschiedenen Nutzungs-
konstellationen ausgehen und würde dabei eher an immissionsrechtliche 
Grenzen stoßen.  Denn innerhalb des Gewerbegebietes könnten potenti-
elle Konflikte zwischen dem lebensmittelverarbeitenden Betrieb (der 
Backgerüche emittiert)  und anderen Gewerbenutzungen auftreten. Zu-
sammenfassend ist festzustellen, dass die Belange des Immissionsschut-
zes durch die geplante vorhabenspezifische Sondergebietsausweisung 
leichter einzuhalten und rechtssicherer zu regeln sind als durch eine offe-
ne Gewerbegebietsausweisung. 
 
3. SONDERNUTZUNG MÜHLE: Aufgrund der Besonderheit dieses Mühlen-
betriebes (hohe Gebäude und Siloanlagen greifen ins Landschaftsbild ein, 
intensives Verkehrsaufkommen), der erheblichen Bedeutung dieses Be-
triebes für die nachhaltige Regionalentwicklung, der besonderen Schutz-
anforderungen einen Naturkostwaren herstellenden Betriebes vor Beein-
trächtigungen durch Schadstoffe, etc. ist die Ausweisung eines Sonder-
gebietes in diesem Fall städtebaulich gerechtfertigt bzw. auch erforder-
lich. 
 
Das Sondergebiet „Bohlsener Mühle“ unterscheidet sich in der Zweckbe-
stimmung und in der Art der zulässigen Nutzungen ganz erheblich von 
einem Gewerbegebiet. Insofern ist die Voraussetzung für die Ausweisung 
eines Sondergebietes, dass es sich wesentlich von anderen Baugebieten 
unterscheiden muss, in diesem Fall erfüllt. Für den ansässigen Betrieb 
hat die Umwandlung von Gewerbegebiet in Sondergebiet keine nachteili-
gen Auswirkungen.  
 

T.F.  Nr. 1.1 
Zweckbestim-
mung 

 Sondergebiet “Bohlsener Mühle“  
Das Sondergebiet dient der Unterbringung eines Gewerbebetriebes zur Verarbei-
tung, Herstellung, Lagerung und Vertrieb vorwiegend von Produkten auf Getreide-
basis. 

In der Planzeichenerklärung wird zunächst die besondere Zweckbestim-
mung des Sondergebietes Bohlsener Mühle festgelegt.  Das Sondergebiet 
soll der Unterbringung eines Gewerbebetriebes zur Verarbeitung, Her-
stellung, Lagerung und Vertrieb von Produkten auf Getreidebasis dienen. 
Damit soll der am Standort vorhandene Getreide-Veredelungsbetrieb, der 
zur Stärkung des Nahrungsmittelsektors im Landkreis Uelzen, zur Schaf-
fung von Absatzwegen für die örtliche Landwirtschaft und zur Förderung 
einer naturverträglichen Landbewirtschaftung beiträgt, in seinem Fortbe-
stand gesichert und weiter entwickelt werden. Die Planung steht damit - 
über die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen hinaus –auch im 
öffentlichen Interesse, weil sie zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung 
beiträgt (siehe Kap. 2.3). 
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SO – allgemein 
zulässige Nut-
zungen 
T.F. 1.2 
 
 
 
 
 

 Die im Sondergebiet Bohlsener Mühle zulässige Art der baulichen Nut-
zung wird durch den weiteren Erläuterungstext hinreichend genau be-
stimmt:  

Innerhalb des Sondergebietes “Bohlsener Mühle“ sind vorwiegend Nutzungen und 
Anlagen aus folgenden Betriebszweigen zulässig: 
a. Mühle und Getreideverarbeitung   
b. Bäckerei und Herstellung von Lebensmitteln  
c. Großhandel und Vertrieb  
d. Verwaltung und Betriebsführung  
Ergänzend können Anlagen zur nachhaltigen Energieversorgung zugelassen wer-
den. 

 
Das im Sondergebiet zugelassene Nutzungsspektrum ist aus dem ge-
planten Nutzungskonzept (siehe Abb. 1) abgeleitet und soll eine Weiter-
entwicklung der einzelnen Betriebszweige der Fa. Bohlsener Mühle er-
möglichen. Ergänzend sollen standortverträgliche Anlagen zur nachhalti-
gen Energieversorgung (des Betriebes und/oder umliegender Ortschaf-
ten) planungsrechtlich zugelassen werden. Innerhalb des Sondergebietes 
können darüber hinaus im nachgeordneten Bebauungsplan auch Ver-
kehrsflächen, Grünanlagen oder sonstige Nebennutzungen zugelassen 
werden.   

Immissionsrecht-
liche Einstufung 

 Der immissionsrechtliche Schutzanspruch des Sondergebietes  „Bohlsener 
Mühle“ sollte im Bereich von Büro- und  Verwaltungsnutzungen dem ei-
nes Gewerbegebietes entsprechen. In den weniger immissionsempfindli-
chen Bereichen (Lager, Anlieferzone und Produktion) ist der Schutzan-
spruch angesichts des möglichen Nachtbetriebes eher mit dem eines ein-
geschränkten Industriegebietes vergleichbar.  
 

Beschränkung 
der Höhen bauli-
cher Anlagen 
 
 
 
 
 
Prozess zur Hö-
henminimierung 
 
 

 Um Beeinträchtigungen für das Orts- und Landschaftsbild zu minimieren 
sind im nachgeordneten Verfahren die zulässigen Bauhöhen im Plange-
biet möglichst zu beschränken, ohne das Planungsziel außer Acht zu las-
sen, die Weiterentwicklung der Bohlsener Mühle am Standort grundsätz-
lich zu ermöglichen. Die Gemeinde Gerdau hat sich Mitte 2015 lange  mit 
dem Vorhabenträger über eine Höhenminimierung der Baumassen ausei-
nandergesetzt. Der Vorhabenträger hatte beim ersten Planungsgespräch 
noch Höhen von bis zu 38 m für Silo- und Mühlenanlagen und 25 m für 
Hochregallager angedacht. Die Gemeinde hat versucht die Baumassen-
entwicklung eher von der vertikalen Ebene in die horizontale Ebene zu 
verlagern, weil am Standort hinreichend Fläche in der Ebene zur Verfü-
gung steht und man niedrigere Bauten eher eingrünen kann. 
 

Belange des 
Luftverkehrs-
wesens 
 
 
 
 
 
Belange des 
Mobilfunkwe-
sens: 
 
 
 

 Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr, Bonn hatte im Beteiligungsverfahren darauf hingewiesen, 
dass sich das Plangebiet im Zuständigkeitsbereich des militärischen Flug-
platzes Faßberg gem. § 18a Luftverkehrsgesetz befindet. Die Behörde ist 
bei Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen, wenn künftige bauliche An-
lagen - einschl. untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über 
Grund überschreiten. 
 
Damit die Versorgung der Bevölkerung mit Mobilfunk nicht durch neu 
hinzukommende Hochbauten beeinträchtigt werden, sind im Baugeneh-
migungsverfahren für Hochbauten mit mehr als 28 m Höhe der Betreiber 
des Funkturmes sowie die für Mobilfunk zuständige Bundesnetzagentur 
zu beteiligen.    
Im nachgeordneten Bebauungsplan sollte auf die Beteiligungserfordernis-
se bei baulichen Anlagen mit mehr als 30 m Höhe über Grund hingewie-
sen werden.  
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  3.2 Grünflächen  

Schutzgrün als 
allg. Zweckbest. 
 
 
 
 
 
Regenwasser-
rückhaltung im 
Nordosten 
 
 
 
 
 

 Randlich des Sondergebietes werden – entsprechend des konzeptionellen 
Ansatzes, die hinzukommenden Bauflächen zur Landschaft einzugrünen  - 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung Schutzgrün dargestellt. Da nach 
Osten keine Bauflächenerweiterung vorgesehen ist und dort bereits 
Grünstrukturen auf dem Betriebsgelände sowie innerhalb des Neuen We-
ges vorhanden sind, werden hier weniger Grünflächen ausgewiesen.   
 
Ganz im Nordosten des Plangebietes ist anstelle der Grünfläche Schutz-
grün eine Grünfläche Regenrückhaltung (RR) dargestellt. In diesem Be-
reich befindet sich der tiefste Punkt im Gelände und es sind dort bereits 
Anlagen zur Regenwasserrückhaltung vorhanden, die im Zuge der ge-
planten Betriebserweiterung vergrößert werden müssen. Es wird empfoh-
len, die Versickerungszonen ähnlich naturnah auszubilden wie im Bestand 
vorhanden. Diese Flächen konnten sich in Teilbereichen durch die regel-
mäßige Wasserzufuhr zu einem gesetzlich geschützten Biotop entwickeln. 
 

Allgemeine Ziele 
der Grünordnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenzierung 
des grünordneri-
schen Konzeptes 
erst im B-Plan 
 
 
 

 Die Grünflächenausweisung dient im Plangebiet insgesamt folgenden Zie-
len: 
1. der landschaftsgerechten Einbindung der Bauflächen,  
2. der Aufwertung und Neugestaltung des Landschaftsbildes,  
3. der Verbesserung des Kleinklimas, 
4. der naturnahen Regenwasserbeseitigung 
5. dem Immissionsschutz (Abstand, Sichtschutz), 
6. der Erhöhung der Biodiversität und dem Artenschutz (Haubenlerche; 

Feldlerche), 
7. der naturschutz- und artenschutzrechtlichen Kompensation. 

 
Eine weitere Ausdifferenzierung der Grünflächen hinsichtlich ihrer jeweili-
gen Zweckbestimmungen bleibt dem nachgeordneten Bebauungsplanver-
fahren vorbehalten. In diesem sind auch die naturschutzrechtliche Kom-
pensation sowie eine angemessene Berücksichtigung artenschutzrechtli-
cher Belange nachzuweisen.  
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4. Auswirkungen der Planung 

  4.1 Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft 

  Die „Bohlsener Mühle“ passt als großer Veredelungsbetrieb von ökolo-
gisch angebauten Getreideprodukten sehr gut in dieses landwirtschafts-
nahe Wirtschaftsnetzwerk des Landkreises Uelzen. Die Bohlsener Mühle 
trägt mit seinen Betriebszweigen Getreideverarbeitung / Bäckerei / Na-
turkostwarenproduktion / Naturkostwarengroßhandel dazu bei, die Um-
stellung der regionalen Landwirtschaft auf naturverträglichere Bewirt-
schaftungsformen voranzubringen, die Absatzmöglichkeiten für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse zu verbessern und die Wertschöpfung aus der 
Landwirtschaft insgesamt zu erhöhen. Von daher steht die nun geplante 
Erweiterung der Bohlsener Mühle im allgemeinen Interesse der Landwirt-
schaft und dient in besonderer Weise einer nachhaltigen Regionalent-
wicklung. Nicht zuletzt können relativ viele Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum durch diese Erweiterungsplanung gesichert und neu geschaffen 
werden.  

Diese positiven öffentlichen Belange wiegen die Nachteile auf, die sich 
vor Ort aus dem örtlichen Verlust von ca. 5,5 ha wertvollen Ackerlandes 
(innerhalb eines Vorsorgegebietes für die Landwirtschaft) ergeben. Die 
Gemeinde Gerdau betreibt diese Planung in Einvernehmen mit den be-
treffenden Landwirten. Diese haben die benötigten Plangebietsflächen 
bereits an den Vorhabenträger veräußert. Die Siedlungserweiterung hat 
insofern keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf einzelne landwirt-
schaftliche Betriebe. Die Erschließung verbleibender Ackerflächen wird im 
Bebauungsplan gewährleistet.  
 

Geruchsgutach-
ten TÜV Nord 

 Vor Einleitung des Bebauungsplanverfahrens hat die  Samtgemeinde Su-
derburg ein Geruchsimmissionsgutachten beim TÜV Nord in Auftrag ge-
geben. Die Gutachter hatten u.a. die Aufgabe, zu untersuchen, ob durch 
die geplante Erweiterung der Bohlsener Mühle die umliegenden landwirt-
schaftlichen Betriebe in ihren immissionsrechtlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten beschnitten werden könnten. Im Rahmen der Untersuchung 
wurden alle landwirtschaftlichen Geruchsimmissionsquellen im Raum 
Holthusen II / Bohlsen erfasst und bewertet. Auf dieser Grundlage wur-
den die auf das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen mit dem 
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 berechnet. Im geplanten Sondergebiet 
sind an bis zu 6-8 % der Jahresstunden landwirtschaftliche Ge-
ruchsimmissionen wahrzunehmen. Der lmmissions(grenz)wert der GIRL 
für Gewerbe- und Industriegebiete beträgt 15 % der Jahresstunden. Da 
der anzusetzende lmmissions(grenz)wert der GIRL um ca. 50 % unter-
schritten wird, ist nicht von einer unzulässigen Einschränkung der Erwei-
terungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe durch die vorlie-
gende Planung auszugehen. 

   
  4.2 Auswirkungen auf Belange des Immissionsschutzes 

Emissionen aus 
dem Sonderge-
biet 

 Die neu geplanten Anlagen im Sondergebiet Bohlsener Mühle werden ei-
nen Abstand von ca. 400 – 600 m Abstand zum Ortsrand von Bohlsen 
einhalten. Aufgrund dieser hinreichend großen Abstände und der Ab-
schirmungseffekte der bestehenden Gewerbebauten ist davon auszuge-
hen, dass die immissionsrechtlichen Richtwerte der TA Lärm und der TA 
Luft im nachgeordneten Genehmigungsverfahren sicher eingehalten wer-
den können. Bei den nächstgelegenen Immissionsorten handelt es sich 
um folgende Wohngebäude in OT Bohlsen mit MD-Status:   
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 Barnser Straße Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 5,  
 Ringstraße Nr. 1a und Nr. 1. 
 

Die immissionsrechtliche Verträglichkeit ist überschlägig anhand der Ab-
standliste des Landes Nordrhein-Westfalen abzuschätzen. Falls bei der 
weiteren Vorhabenplanung  Anlagen höherer Abstandsklassen geplant 
werden sollten, muss die immissionsrechtliche Verträglichkeit im Geneh-
migungsverfahren nachgewiesen werden.  
 

Auswirkungen 
von Geruchs-
emissionen auf 
Bohlsen 

 Bezüglich potentieller Geruchsemissionen liegt bereits ein Gutachten vor. 
Der TÜV-Nord in einer Geruchsimmissionsprognose nachgewiesen, dass 
die aus der geplanten Betriebserweiterung der Bohlsener Mühle resultie-
renden Geruchsimmissionen am Ortsrand von Bohlsen als irrelevant ein-
zustufen sind. An weniger als 2 % der Jahresstunden werden Backgerü-
che vom Betriebsgelände II am nächstgelegenen Wohnhaus am Bohlse-
ner Ortsrand wahrzunehmen sein. 
 
Im Geruchsgutachten ist dabei nicht berücksichtigt, dass die im Ort be-
stehende Frischebäckerei im Zuge der Erweiterungsplanung geschlossen 
werden soll. In der Folge wird im Ortskern ein Rückgang von Backgerü-
chen zu verzeichnen sein. Auch das innerörtliche LKW-Verkehrs-
aufkommen und die daraus resultierenden Immissionsstörungen werden 
innerhalb des Dorfes zurückgehen, wenn Teile des Betriebes zum Neuen 
Weg ausgelagert werden. Für die Belange des Immissionsschutzes in 
Bohlsen stellt diese Planung deshalb eine deutliche Verbesserung dar. 
 

Straßenver-
kehrslärm der  
B 71 
 
Sondergebiet 
unempfindlich 
gegenüber Ver-
kehrslärm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kein Erfordernis  
für Schall-
schutzmaßnah-
men 
 

 Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung ist zu untersuchen, ob 
Vorkehrungen zum Lärmschutz gegen Straßenverkehr von der Bundes-
straße 71 im nachgeordneten Verfahren zu ergreifen sind. 
 
Da Betriebsleiterwohnungen oder vergleichbar immissionsempfindliche 
Nutzungen im Sondergebiet nicht vorgesehen sind, ist das Sondergebiet 
hinsichtlich seiner immissionsrechtlichen Empfindlichkeit gegenüber Ver-
kehrslärm in weiten Teilen mit einem eingeschränkten Industriegebiet 
vergleichbar; d.h. es ist weitgehend unempfindlich gegenüber Verkehrs-
lärm. Insbesondere in dem nördlichen Teil des Sondergebietes, das der 
Bundesstraße zugewandt ist,  ist eine geringe Immissionsempfindlichkeit 
gegeben. Dort soll das vorhandene Nutzungsband aus Lagergebäuden 
und LKW-Ladezone im Zuge der Betriebserweiterung nach Westen erwei-
tert werden.   
Als schutzwürdig ist nur die Verwaltungszentrale einzustufen, die aber 
hinreichend Abstand zur Bundesstraße aufweist (150m Abstand zum 
Kreuzungsbereich mit Tempo 70). Zur freien Strecke ist das Verwal-
tungsgebäude durch vorgelagerte Bauten abgeschirmt. 
 
Im Falle eines Ausbaus der Verwaltungszentrale würden neue Büroge-
bäude  - aus Platzgründen – nur südlich des vorhandenen Verwaltungs-
gebäudes errichtet werden können. Die neuen Bürobauten würden bau-
lich noch besser abgeschirmt sein und noch größere Abstände zur Bun-
desstraße aufweisen als das vorhandene  Bürogebäude.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei dieser Planung kein Immis-
sionskonflikt zwischen dem Straßenverkehrslärm emittierenden B 71 und 
der geplanten Betriebserweiterung der Bohlsener Mühle auftreten wird. 
Es wird daher kein Erfordernis gesehen, Festsetzungen oder Maßnahmen 
gegen Straßenverkehrslärm im nachgeordneten Bebauungsplan zu  tref-
fen. 
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  4.3 Auswirkungen auf sonstige Nutzungen 

Wohnnutzung 
 
 

 Die in Bohlsen und Holthusen II bestehende Wohnbebauung wird keine 
unzumutbaren Beeinträchtigungen infolge der Planung zu erwarten ha-
ben. Der immissionsrechtliche Schutzanspruch der vorhandenen Wohn-
gebäude bleibt gewahrt. Es sind keine relevanten Immissionsbeeinträch-
tigungen in den Ortslagen infolge dieser Planung zu erwarten sein (siehe 
Kap. 4.2). 
 
Die neu vorbereiteten Eingriffe in das Landschaftsbild werden im Rahmen 
dieser Planung nach Möglichkeit minimiert und sind in dieser Form auf-
grund der hinreichenden Abstände und der Teilabschirmung durch Grün-
strukturen zumutbar (siehe Kap. 4.5).  
 

Gewerbenutzung  Die vorliegende Planung dient den Belangen der Wirtschaft und der 
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen innerhalb der Gemeinde 
Gerdau. Nachteilige Auswirkungen auf anderweitige Gewerbe- und Tou-
rismusbetriebe sind nicht erkennbar. 
 

   4.4 Auswirkungen auf Forstwirtschaft / Walderhaltung 

Auswirkungen 
auf die Forstwirt-
schaft 

 Die vorliegende Bauleitplanung hat keine relevanten Auswirkungen auf 
Belange der Forstwirtschaft und der Walderhaltung. Die gehölzbestande-
nen Ausgleichsflächen auf dem Betriebsgelände II haben im Wesentli-
chen Schutz- und Ausgleichsfunktionen im Sinne des Naturschutzrechtes. 
Sie sollten weder einer forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen, noch 
eine relevante Erholungsfunktion erfüllen. Nach dem Freiflächenplan zur 
Baugenehmigung handelt sich um eine Kompensationsfläche, die zu 90% 
mit Strauchgehölzen bepflanzt werden sollte. Der Bewuchs stellt sich 
heute sehr lückenhaft dar. Die kleinen von Sträuchern geprägten Gehöl-
zinseln weisen kein waldtypisches Binnenklima auf und werden daher 
überwiegend nicht als Waldbestand eingestuft.   
 

Eingriffe in Wald 
innerhalb beste-
hender Kompen-
sationsflächen 
 

 Das Beratungsforstamt Oerrel weist im Rahmen der frühzeitigen Planung 
darauf hin, dass auf dem vorhandene Betriebsgrundstück in bestehenden 
Ausgleichsflächen eingegriffen wird und das dadurch Belange der 
Walderhaltung berührt sein könnten. In Ergänzung zu der Stellungnahme 
des Forstamtes Oerrel ergab eine Rückfrage dort, dass als  Wald i. S. d. 
des § 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Land-
schaftsordnung (NWaldLG nur diejenigen Teilbereiche der um 2003 ange-
legten Ausgleichspflanzungen einzustufen sind, die durch Waldbäume be-
stockt sind.)  
Es handelt sich dabei nach Rücksprache mit dem Forstamt Oerrel und der 
Unteren Waldbehörde des Landkreises Uelzen nur um eine kleine ca. 
1.500 m² umfassende Fläche im Süden, angrenzend an den Wirtschafts-
weg. Diese kleine Fläche, die Ansätze eines Waldbinnenklimas aufweist, 
wird durch den Biotopcode HPG/WJL (Standortgerechte Gehölzpflanzung 
/ Laubwald-Jungbestand) als Wald eingestuft. Diese Waldfläche wird im 
parallel aufgestellten Bebauungsplan als Grünfläche Gehölz erhalten und 
kann sich entsprechend ihrer ursprünglichen Zielsetzung weiter entwi-
ckeln. 
 

Gesamtabwä-
gung  

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die vorliegende Bauleit-
planung keine Eingriffe in Wald vorbereitet werden. Ersatzmaßnahmen 
im Sinne des Waldrechtes sind deshalb nicht erforderlich. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die geplanten Schutzpflanzun-
gen etwas verbreitert werden, so dass der Umfang an Gehölz bestande-
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nen Flächen im Plangebiet nach Vollzug der Planung über dem bisher ge-
planten Gehölzbestand liegen wird. Die Entwicklung eines Waldes auf den 
für Pflanzmaßnahmen vorgesehenen Grünflächen ist aber ausdrücklich 
nicht beabsichtigt und aus rechtlicher Sicht auch nicht erforderlich.  

Abbildung 5: Betroffener Landschaftsraum 
Windpark sichtbar                    bewaldeter Gerdautalrand   
                      110 KV  
 
           Bohlsen   qualitätvolles Ortsbild     

Gerdau nicht betroffen 
wenig Sichtbezug  durch                
gute Grünstruktur 

Waldkanten 
                                    Agrarlandschaft 
                                                                                                                             Gerdau- 

                                                                                                                       niederung 
 
                                            Bundesstraße 71                110 KV                gegliederte Landschaft   
      mit Bäumen          Funkmast  
                 Waldkanten im Osten 
               OT Hansen nicht betroffen 
     Anhöhe                          Gewerbebauten 
 

Holthusen II 
Östl. Ortsrand ohne                Agrarlandschaft  
Empfindlichkeit                                                                                         Schweinemast  

 
 
                           Geflügelmast  
Agrarlandschaft                                                 110 KV 
 
 
 
 
                                                           Waldkanten im Süden 
 
 
                                                                      Böddenstedt und Klein Süßstedt  
Kreisstraße nicht betroffen                                                    nicht betroffen 
 

 

  4.5 Auswirkungen auf die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes 

Bestand 
Orts- und Land-
schaftsbild 
/Erholung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der potentiell von der Planung betroffene Landschaftsraum (siehe Abb. 
5) ist überwiegend durch großflächig offene und intensiv genutzte Agrar-
flächen geprägt. Nur nach Osten zur Gerdauniederung hin ist die Land-
schaft kleinteiliger durch Wege und Hecken gegliedert. Der Landschafts-
raum ist Teil der flachwelligen Grundmoränenlandschaft des Uelzener 
Beckens, die wegen ihrer guten Böden intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt wird. 
Im Norden bildet der mit Gehölzen bewachsene Talrand des Gerdautales 
eine markante Begrenzung des Landschaftsraumes, im Süden grenzt 
etwa 500 m südlich ein Laubwaldbestand an, der zu einem strukturrei-
cheren Landschaftsraum, dem Aßbruch, überleitet. Nach Westen befin-
det sich mit der Ortschaft Holthusen II die nächste Struktur (ca. 800 m). 
Im Osten geht die Landschaft nach etwa 400 m in das strukturreichere 
Gerdautal über. 
Im Nordosten grenzt nach etwa 250 m die dörflich-strukturreiche Ort-
schaft Bohlsen an, die durch alten Gebäude- und Baumbestand geprägt 
ist. Bohlsen weist ein qualitätvolles Ortsbild auf (Wettbewerbssieger 
„Unser Dorf soll schöner werden“). Der in der Gerdauniederung gelegene 
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Abbildung 6: 
Blick von 
Bohlsen auf 
das Plangebiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7: 
Blick vom Bö-
ddensteder 
Weg auf das 
Plangebiet 
 
 
 
 

alte Mühlenstandort fügt sich trotz der intensiven Nutzung sehr gut in 
das Ortsbild ein. Das von Neubeplanung erfasste Betriebsgelände II liegt 
ca. 400 m südwestlich der Ortschaft hinter der von Bäumen eingefassten 
Bundesstraße innerhalb einer nach Westen ansteigenden Ackerland-
schaft (siehe Abb. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die B 71 durchquert in Ost-Westrichtung diesen Landschaftraum. Sie ist 
aufgrund ihrer Verkehrslast, ihrer Zerschneidungswirkung und der von 
ihr ausgehenden Lärm- und Schadstoffemissionen ein störendes Element 
für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung. Andererseits nehmen 
die meisten Menschen das Landschaftsbild über diese stark befahrende 
Verkehrsachse wahr. Im Umfeld des Plangebietes sind in der ausge-
räumten Agrarlandschaft im Norden, Westen und Süden kaum Wege 
vorhanden, so dass diese Bereiche sehr wenig Bedeutung für das Land-
schaftserleben haben.  Allenfalls auf der Ostseite des Plangebietes ist ein 
dichteres Wegenetz vorhanden, von dem aus die Landschaft erlebt wer-
den kann. Dieser Bereich hat aufgrund der Ortsnähe zu Bohlsen eher ei-
ne Bedeutung für die Naherholung und ist aufgrund vorhandener Ge-
hölzstrukturen weniger empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt weist der betroffene Landschaftsraum durch seine intensive 
ackerbauliche Nutzung und seine Strukturarmut eine geringe Bedeutung 
für das Schutzgut Landschaft auf. Das Schutzgut Landschaft weist in 
diesem Raum zudem eine Reihe von Vorbelastungen auf: 
 zwei Hochspannungstrassen durchqueren den Landschaftsraum von 

Nordwest nach Südost.  40-50 m hohe Stahlgittermasten sind am 
Rand des Plangebiets vorhanden; 

 ein Sendeturm für Mobilfunk steht am Neuen Weg (Höhe ca. 40 m); 
 die großflächigen Gewerbebauten der Fa.  Bohlsener Mühle (Höhe ca. 

11 m) stellen eine Vorbelastung des Landschaftsbildes dar. Sie sind 
insbesondere für Nutzer der B 71  als Fremdelement in der Land-
schaft wirksam.  Nur in östliche Richtung sind diese Anlagen bereits 
gut von Grünstrukturen eingefasst.  
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 Ein nahegelegener Windpark wirkt beim Blick aus südlicher Richtung 
in den Landschaftsraum hinein (siehe Photo vom Böddenstedter 
Weg). 

 zwei Stallanlagen im Südwesten (Gepflügelmast) und Südosten 
(Schweinemast) sind in der offenen Landschaft sichtbar und tragen 
mit ihren Emissionen zur Beeinträchtigung der Erholungsqualität bei. 

Die Bedeutung des betroffenen Gebietes für die Erholungsnutzung ist ge-
ring. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung entstehen 
nicht. 
 

Erweiterung der 
Bohlsener Mühle  
 
 
 
 
Vermeidung von 
Eingriffen 
 
 
Minimierung von 
Eingriffen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme 
des Umweltamtes 
 
 
 
 
 
Zusätzliche Er-
satzmaßnahmen 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfas-
sende Abwägung 
 
 
 
 
 
 

 Der geplante Bau eines Mühlengebäudes mit Siloanlagen sowie die Er-
richtung von großflächigen Lagergebäuden für den Naturkostgroßhandel 
werden insbesondere für Nutzer der B 71 als ein erheblicher Eingriff in 
das Landschaftsbild wahrzunehmen sein. Eine vollständige Vermeidung 
von negativen Wirkungen auf das Landschaftsbild ist bei dem vorgegebe-
nen Planungsziel, ein Mühlengebäude neu zu errichten, nicht möglich, da 
Höhen bis 28 m dafür technisch erforderlich sind. Allerdings ist der 
Standort durch verschiedene bauliche Anlagen und Infrastruktureinrich-
tungen bereits deutlich vorbelastet.  
 
Um Beeinträchtigungen für das Orts- und Landschaftsbild zu minimieren 
hat der Planungsträger die zulässigen Bauhöhen im Plangebiet so weit 
wie möglich beschränkt, ohne das Planungsziel außer Acht zu lassen, die 
Weiterentwicklung der Bohlsener Mühle am Standort grundsätzlich zu 
ermöglichen. Die Gemeinde Gerdau hat sich Mitte 2015 lange mit dem 
Vorhabenträger über eine Höhenminimierung der Baumassen auseinan-
dergesetzt. Der Vorhabenträger hatte beim ersten Planungsgespräch 
noch Höhen von bis zu 38 m für Silo- und Mühlenanlagen und 25 m für 
Hochregallager angedacht. Die Gemeinde hat versucht, die Baumassen-
entwicklung eher von der vertikalen Ebene in die horizontale Ebene zu 
verlagern, weil am Standort hinreichend Fläche in der Ebene zur Verfü-
gung steht und man niedrigere Bauten eher eingrünen kann. 
 
Das Umweltamt des Landkreises Uelzen hat im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gefordert, einige ergänzende Ausgleichsmaßnahmen 
für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes im betroffenen Raum 
vorzusehen sind (z.B. Gehölzpflanzungen in der Feldflur - ohne schädli-
che Wirkungen auf artenschutzbezogene Maßnahmen bzw. Vögel der of-
fenen Feldflur). 
 
Um die erheblichen Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes 
durch die geplante Erweiterung der Bohlsener Mühle ersatzweise auszu-
gleichen, wird der Vorhabenträger im betroffenen Landschaftsraum auch 
außerhalb des Plangebietes noch Maßnahmen zur Aufwertung des Land-
schaftsbildes vornehmen. Für die außerhalb des Plangebiets zu treffen-
den Maßnahmen schließt der Vorhabenträger einen städtebaulichen Ver-
trag mit der Gemeinde Gerdau.  
 
Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung kommt der Planungsträ-
ger zu der Entscheidung, dass die im Sondergebiet Bohlsener Mühle vor-
bereiteten Eingriffe in das Landschaftsbild unverzichtbar sind und auf-
grund der Vorbelastung des Standort  (durch Bebauung, Hochspannungs-
leitungen, Windpark, Stallanlagen,  etc.)  sowie angesichts der getroffe-
nen Vermeidungs-, Minimierungs- und Ersatzmaßnahmen in diesem Um-
fang vertretbar sind.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die von den Eingriffen begüns-
tigte Fa. Bohlsener Mühle indirekt  - über die zertifizierten ökologischen 
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Anbaumethoden ihrer Zulieferbetriebe -  dem Naturschutz und der Land-
schaftspflege dient. Durch die geplante Ausweitung ihrer Produktionska-
pazitäten wird eine Absatznachfrage geschaffen, die mittelfristig zu einer 
Ausweitung des Ökolandbaus in der Region beitragen wird. Daraus wer-
den sich positive Rückkopplungen für den Artenschutz, den Grundwas-
ser- und Bodenschutz sowie auch für die Entwicklung  eines naturnahen 
Landschaftsbildes ergeben.   
 

  4.6 Auswirkungen auf Belange des Verkehrs 

Bundesstraße 71  Das Plangebiet ist über den Neuen Weg unmittelbar an das übergeordne-
te Hauptverkehrsstraßennetz angeschlossen. Dieses ist dafür bestimmt, 
den hinzukommenden Gewerbeverkehr aufzunehmen und abzuleiten. 
Durch den im Zuge dieser Bauleitplanung veranlassten verkehrstechni-
schen Ausbau des Anschlusspunktes (B71/Neuer Weg) sind die vom 
Straßenbaulastträger zu vertretenden Belange (reibungsloser Verkehrs-
fluss, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Einhaltung der Bauverbots-
zonen, keine nachträglichen Folgekosten) auch für den Fall eines deutlich 
zunehmenden Zu- und Abgangsverkehrs zum Sondergebiet Bohlsener 
Mühle planerisch berücksichtigt. Insgesamt hat die vorliegende Bauleit-
planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die B 71.  
  

Innerörtliches 
Verkehrsauf-
kommen 

 Innerhalb der Ortschaft Bohlsen ist derzeit in Teilbereichen eine  Vorbe-
lastung durch betriebsbezogenen Schwerlastverkehr festzustellen. Im 
Zuge dieser Bauleitplanung wird ein Teil der innerörtlichen Produktion 
nach außen an den Neuen Weg verlagert werden.  Dadurch wird sich in-
nerhalb des Dorfes eine verkehrliche Entlastung ergeben.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Bauleitplanung in verkehrli-
cher Hinsicht dem Verbesserungsgebot Rechnung trägt.  
 

  4.7  Auswirkungen auf Ver- und Entsorgung 

Wasser, Gas, Te-
lekommunikation 
Strom  

 Das Betriebsgrundstück der Bohlsener Mühle am Neuen Weg ist an die 
vorhandenen Ver- und Entsorgungsnetze angeschlossen. Die westlichen 
Erweiterungsflächen soll über das eigene Betriebsgrundstück erschlossen 
werden, so dass ein Ausbau der öffentlichen Infrastruktur voraussichtlich 
nicht erforderlich ist. 
 

Müllentsorgung  Im Plangebiet ist die Erschließung für Müllfahrzeuge über die vorhande-
nen öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sichergestellt. Die Ab-
fallentsorgung erfolgt durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uel-
zen.   
 

Abwasserentsor-
gung 
 

 Bezüglich der Abwasserentsorgung ist mit einem jährlich wachsenden 
Anstieg der Abwassermenge durch die Fa. Bohlsener Mühle zu rechnen. 
In den Jahren 2013 – 2015 hat der jährliche Zuwachs bei ca. 3 bis 4 % 
pro Jahr gelegen. Für den Fall einer kompletten Ausnutzung des Sonder-
gebietes Bohlsener Mühle geht der Betrieb von einer Abwassermengen-
erhöhung von bis zu 36% gegenüber der 2015 angefallenen Abwasser-
menge (von 5.153 m³/Jahr bezogen auf alle Betriebsstandorte in Bohl-
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sen) aus.3 Die aus der Planung resultierende Erhöhung der Abwasser-
fracht der Fa. Bohlsener Mühler wird überschlägig auf max. 50 EGW pro 
Arbeitstag geschätzt.  
 
Vor dem Hintergrund der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung in der 
Gemeinde Gerdau in den letzten 15 Jahren wird davon ausgegangen, 
dass die Druckrohrleitung die hinzukommende Abwasserfracht aufneh-
men kann. 
 
Um beurteilen zu können, ob die belüftete Teichkläranlage in Gerdau 
noch hinreichend Kapazitätsreserven zum Anschluss der Erweiterungsflä-
chen aufweist, hat die Samtgemeinde Suderburg die PFI Planungsge-
meinschaft GbR beauftragt, eine Abwassermengenmessung an der Ger-
dauer Anlage durchzuführen. Die Gutachter kommen in ihrem im Mai 
2016 vorgelegten Gutachten zu dem Ergebnis, dass gegenüber der Aus-
baugröße der Gerdauer Teichkläranlage von 2.670 EWBSB5-60 noch eine 
Anschlussreserve von rd. 870 EWBSB5-60 besteht. Insofern weist die Anla-
ge ausreichend Reinigungskapazitäten zur Erweiterung der Bohlsener 
Mühle auf.  
 
Inwieweit die ca. 30 Jahre alte belüftete Teichkläranlage auch künftigen 
Anforderungen an die Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik 
erfüllen kann, ist derzeit nicht absehbar.  Die Samtgemeinde Suderburg 
beabsichtigt, einen Abwasserzweckverband mit der Stadt Uelzen zu 
schließen. In diesem Zusammenhang wird auch die Wirtschaftlichkeit und 
Nachhaltigkeit der Gerdauer Anlage zu überprüfen sein. Unter Umstän-
den könnte sich für den Raum Gerdau dadurch eine neue Abwasserkon-
zeption ergeben.  

   
Niederschlags-
wasser 
 
 

 Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist nach dem Nieder-
sächsischen Wassergesetz auf dem Betriebsgrundstück fachgerecht zu 
beseitigen. Innerhalb des Plangebietes sind unter Beachtung des natürli-
chen Gefälles geeignete Anlagen zur Versickerung oder zur Ableitung des 
anfallenden Niederschlagswassers vorzusehen.  
 

Löschwasserver-
sorgung 

 Die Löschwasserversorgung ist im Plangebiet über das vorhandene öf-
fentliche Trinkwassernetz und einen privaten Feuerlöschteich gewährleis-
tet. Im Neuen Weg sind ein Unterflurhydrant in Höhe der ersten Zufahrt 
und ein Unterflurhydrant in Höhe des Bürogebäudes vorhanden. Die Un-
terflurhydranten sind an eine DN100-Stichleitung angeschlossen. Um die 
in Gewerbegebieten erforderliche Löschwassermenge (von mind. 
96 m³/h über mind. 2 h) im Brandfall zur Verfügung stellen zu können, 
hat die Fa. Bohlsener Mühle nördlich der Hauptzufahrt einen Feuerlösch-
teich angelegt. Es ist davon auszugehen, dass bei einem maximal zu 

                                              

3Die Fa. Bohlsener Mühle hat im Feb. 2016 eine Schätzung der zukünftigen Abwasserfracht vorgenommen. Für den Fall 
einer vollständig realisierten Betriebserweiterung wird die Abwasserfracht auf ca. 7.000 m³/Jahr für alle Betriebsstandorte 
in Bohlsen geschätzt. Obwohl sich das Betriebsgelände II am Neuen Weg im Zuge dieser Planung in etwa verdoppelt wird, 
ist mit einer Verdoppelung der betrieblichen Abwasserfracht nicht zu rechnen, aus folgenden Gründen: 
1. Innerhalb der Erweiterungsfläche sind viele betriebliche Anlagen vorgesehen, die nahezu kein Prozesswasser benöti-

gen (z.B. Lagergebäude, Silos, Mühle, Mitarbeiterstellplätze, Energiezentrale).  
2. Einzelne Betriebsteile wie z.B. die Frischebäckerei und Büros, sollen lediglich verlagert werden. Mit der Aufgabe die-

ser Nutzungen im Ortskern sind auch Entlastungseffekte für das Abwassernetz in Bohlsen verbunden. 

3. Die Mitarbeiterzahlen werden in Zukunft nicht mehr in dem Maße zunehmen, wie es die baulichen Erweiterungsmög-
lichkeiten erwarten lassen. Bis 2022 werden Zuwächse der Mitarbeiterzahlen um 15-20% gegenüber 2015 erwartet. 
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Grunde zu legenden Löschbereichsradius von 300 m das Löschwasseran-
gebot ausreichen wird, um die geplante Gewerbebebauung abzusichern. 
Sofern Bauten ganz im Südosten außerhalb des 300 m Radius geplant 
werden oder besondere Brandlasten abgesichert werden müssen, sind 
ggf. weitere Löschwasserentnahmestellen im Plangebiet vorzusehen.  

   

 
  

5. Durchführung der Planung / Kosten 

 
 
Durchführung der 
Planung 
 
 
 
 
 
Vorhaben im 
Sondergebiet 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrliche Er-
schließung (Kno-
tenpunktausbau) 
 

 Maßnahmen der Bodenordnung sind im Plangebiet nicht erforderlich. 
 
Die Fa. Bohlsener Mühle hat alle überplanten Bau- und Grünflächen 
westlich des Neuen Weges erworben und wird als Vorhaben- und Er-
schließungsträger die Durchführung der Planung gewährleisten. Die für 
den Knotenpunktausbau benötigten Teilflächen östlich des Neuen Weges 
(auf dem Flurstück 84/1) sind noch von der Gemeinde zu erwerben. Der  
Umfang dieser Flächen ist aus der Ausbauplanung abzuleiten.  
 
Der Vorhaben- und Erschließungsträger wird die geplante Betriebserwei-
terung im Sondergebiet Bohlsener Mühle nach Bedarf realisieren. Nach 
dem derzeitigen Planungsstand soll zunächst auf dem bestehenden Be-
triebsgelände (Flurstück 85/1) eine Erweiterung der Backstraßen und der 
zugehörigen südlichen Lagerhalle beantragt werden. Zudem könnte als 
eine der ersten Maßnahmen eine Energiezentrale auf dem Flurstück 88/3 
realisiert werden, sofern es nicht eine kostengünstigere Lösung innerhalb 
der Ortschaft Bohlsen gibt.  
 
Bevor der Vorhaben- und Erschließungsträger erste Bauten auf der Er-
weiterungsfläche (den Flurstücken 88/2, 88/3 und 88/4) fertig stellt und 
verkehrlich anschließt, muss ein verkehrstechnischer Ausbau des Kno-
tenpunktes B 71/ Neuer Weg durchgeführt sein. 
 

Erschließungsver-
trag 
 

 Um den verkehrstechnischen Umbau des Knotenpunktes sicherzustellen, 
schließt die Gemeinde einen Erschließungsvertrag mit der  Fa. Bohlsener 
Mühle ab 

 
Kompensations-
kosten 

 Die Kompensationsverpflichtungen, die sich aus der Inanspruchnahme 
von Baurechten ergeben, hat der Vorhaben- und Erschließungsträger zu 
tragen. Die Durchführung der Kompensation ist über nachgeordnete 
Baugenehmigungsverfahren sicherzustellen.  
 

Planungskosten  Die anfallenden Planungskosten werden vom Vorhaben- und Erschlie-
ßungsträger getragen. 
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Abbildung 8: Freiflächenplan aus Landschaftspflegerischen Fachgutachten, 
LINDEMANN, Juli 2011 
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Abbildung 9: Biotopkartierung 2015,WELLMANN 
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TEIL 2  -  UMWELTBERICHT 

1.  EINLEITUNG 

1. a) Kurzdarstellung von Inhalt und wichtigsten Zielen des Planes einschl. Be-
schreibung der Festsetzungen mit Angaben über Standorte, Art und Umfang 
sowie Bedarf an Grund und Boden 

  
Standort  

 
 Lage: Plangebiet südlich der B 71 in der Gemarkung Bohlsen 
 Reale Nutzung: Gewerbe (Keksfabrik, Naturkost-Großhandel, 

Verwaltung), umgebende Gehölzpflanzungen als Ausgleichsflä-
che, Ackerland, Bundesstraße, Gewerbestraße,  Feldweg. 
 Baurechtliche Situation: Außenbereich, geltende Baugenehmi-

gung für die vorhandene Gewerbenutzung. 
 F-Plan-Darstellung: Das Betriebsgrundstück am Neuen Weg ist 

im Rahmen der 22. FNP-Änderung als Gewerbliche Baufläche 
und als Grünfläche ausgewiesen worden. Die Bundesstraße 71 
ist als überörtliche Hauptverkehrsstraße und die sonstigen Flä-
chen sind als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  

 
 
 

Planungsziele  Die Planung zielt auf die Ausweisung eines Sondergebietes für 
die Unterbringung eines Betriebes zur Verarbeitung, Herstellung, 
Lagerung und Vertrieb vorwiegend von Produkten auf Getreide-
basis. 
 Im Sondergebiet "Bohlsener Mühle" sollen  folgende Nutzungen 

errichtet werden: ein Mühlengebäude, Siloanlagen, Frischebä-
ckerei, zwei zusätzliche Backstraßen für Trockenbackwaren mit 
Lagergebäude, Hochregallager, Hallen zur Herstellung, Lagerung 
und Verpackung von Naturkostwaren, Verwaltungsgebäude, Mit-
arbeiterstellplätze, LKW-Ladezone und Umfahrten.  
 Die bestehende Anlage der Bohlsener Mühle wird überplant um 

die Erweiterung baurechtlich zu regeln. 
 Belange des Immissionsschutzes sowie Belange des Artenschut-

zes sind in der Planung besonders zu berücksichtigen. 
 Geplant ist ein Ausbau des Anschlusspunktes  B71 /Neuer Weg. 
 

 Planverfahren   Aufstellung des Bebauungsplanes “Bohlsener Mühle“ im Regel-
verfahren mit Umweltbericht durch die Gemeinde Gerdau (plan-
feststellungsersetzender Bebauungsplan) 
 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 

durch die Samtgemeinde Suderburg 
 

 Planungsinhalte Größe des Plangebiets –10,97 ha, davon 
 ca. 7,05 ha Sondergebiet   
 ca. 3,90 ha Grünflächen. 
  

 Bedarf an Grund 
und Boden 

 Verlust an Flächen für die Landwirtschaft  – 5,50 ha 
 Zunahme der  Bauflächen um     + 3,46 ha 
 Zunahme an Grünflächen um     + 2,04 ha 

Nach dem Kompensationskonzept des nachgeordneten Bebau-
ungsplanes kann die Kompensation im Plangebiet unter Einbezug 
umliegender Wege erbracht werden.   
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1. b)  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und 
der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Planung berücksichtigt 
wurden 

 Raumordnung 
 

Die planungsrelevanten Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
sind in  Kap. 2.3 der Begründung dargelegt 

   

 Immissionsschutz Gemäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind „die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen ... auf die ausschließ-
lich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden. 
 
Zur Vermeidung von Konflikten durch Schallemissionen sind bei 
städtebaulichen Planungen schalltechnische Orientierungswerte zu 
berücksichtigen, die in der Anlage zur DIN 18005 jedem Bauge-
bietstyp zugeordnet sind. Für Allgemeine Wohngebiete ist ein Ori-
entierungswert von 55 dB(A) tags festgelegt. In der Nacht ist ein 
Orientierungswert von 45 dB(A) gegenüber öffentlichen Verkehrs-
lärm und 40 dB(A) gegenüber sonstigen Lärmimmissionen zu be-
achten. Für Dorfgebiete sind jeweils um 5 dB(A) höhere Werte 
vorgesehen.  
 
Für die Beurteilung von Geruchsemissionen von Anlagen sind die 
Immissionswerte der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) maßgeb-
lich. In Wohngebieten gilt ein Immissions-Wert von 0,1, d.h. es 
dürfen an 10 Prozent der Jahresstunden Geruchsimmissionen aus 
Anlagen auftreten. In Dorfgebieten und Gewerbegebieten dürfen 
an 15% der Jahresstunden Gerüche aus Anlagen auftreten (IW 
0,15). Nicht zu erfassen sind dabei Geruchsemissionen aus dem 
Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, 
landwirtschaftlichen Düngemaßnahmen oder ähnlichem. 
 
Zur Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes siehe 
Kap. 4.2 der Begründung. 
 

 Naturschutzrecht
Wasserrecht 
Denkmalrecht 
 

Im Nordosten des Betriebsgrundstücks II hat sich ein naturnah 
ausgestaltetes Regenrückhaltebecken zu einem gesetzlich ge-
schützten Biotop entwickelt. Es handelt sich um eine ca. 400 m² 
große Fläche, die in der Biotopkartierung als  "Verlandungsbereich
nährstoffreicher Stillgewässer mit Rohrkolbenröhricht" (VERR) er-
fasst ist.  
Weitere naturschutzrechtliche, wasserrechtliche oder denkmal-
rechtliche Schutzobjekte und Schutzgebiete sind im Plangebiet 
nicht vorhanden.  
 

 LRP 2012 Im Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Uelzen (LRP 2012) 
sind für das Plangebiet keine besonderen Anforderungen gestellt. 
Es gilt nur das Basis-Ziel: Umweltverträgliche Nutzung in allen üb-
rigen Gebieten mit aktuell sehr geringer bis mittlerer Bedeutung 
für alle Schutzgüter. 

Den Zielen des LRP 2012 wird in der Planung Rechnung getragen. 
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Besonderer  
Artenschutz 
 

 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Stö-
rung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der beson-
ders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen o-
der zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören.(Zugriffsverbote). 
 
In § 44 (5) BNatSchG wird genauer geregelt, inwieweit nach § 18 
Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässige Eingriffe die Zugriffsverbote 
auslösen. So gilt, dass für bestimmte geschützte Tierarten keine 
Beeinträchtigungen vorliegen, wenn die ökologische Funktion der 
vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. 
Wenn erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden. 
 
Wegen des belegten Vorkommens der streng geschützten Hau-
benlerche (Galerida cristata) sowie des Vorkommens der Feldler-
che (Alauda arvensis) hat die Gemeinde Gerdau einen arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag mit Brutvogelerfassung in Auftrag 
gegeben. Das vom Planungsbüros Lamprecht & Wellmann GbR, 
Uelzen im April 2016 vorgelegte Gutachten ist als Anlage der Be-
gründung zum Bebauungsplan beigefügt. 
 

 
2.  BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN, DIE IN DER

UMWELTPRÜFUNG NACH § 2 ABS. 4 SATZ 1 ERMITTELT WURDEN 

 
2. a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
standes, einschl. der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheb-
lich beeinträchtigt werden 

 Naturräumliche  
Lage 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzgut Boden 
Bestand 
 

Die Landschaft im Raum Bohlsen gehört dem "Uelzener Becken" an. 
Dieses Grundmoränengebiet ist geprägt durch ein flachwelliges Relief 
mit einem weit verzweigten Netz von Bachniederungen, von denen 
die Gerdau durch Bohlsen fließt. Die Geschiebelehmböden ergeben 
gute Ackerböden. Die ackerbauliche Nutzung mit anspruchsvollen 
Feldfrüchten, wie Zuckerrüben wird hier intensiv betrieben. 
Die potentiell natürliche Vegetation stellen auf den lehmigen Böden 
Buchenwälder basenarmer Standorte dar. 
 

Die Topographie im Umfeld des Plangebietes ist als flachwellig bis 
eben zu bezeichnen. Die natürlichen Höhen im Plangebiet fallen von 
62 m ü. NN im Südwesten bis auf ca. 55 m ü. NN im Nordosten an 
der B 71 ab. Auf dem Betriebsgelände der Bohlsener Mühle ist das 
natürliche Relief infolge von Nivellierung sowie Ab- und Aufböschun-
gen erheblich überformt.  
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 Schutzgut Boden 
Bestand 

Das Plangebiet wird durch kiesig-sandig-tonige Schluffe geprägt. 

Aus den Ausgangsgesteinen haben sich schwach sandige Lehmböden 
entwickelt, die den Braunerden zuzuordnen sind (vgl. Bodenüber-
sichtskarte M 1: 50 000, Kartenserver des LBEG 2015). Im Nordos-
ten, etwa entlang der 59 m-Höhenlinie stehen Braunerden an. Süd-
westlich davon sind diese durch Auswaschungsvorgänge pseudover-
gleyt und als Pseudogley-Braunerde anzusprechen. 

Braunerden sind fruchtbare Böden, die aus sandig-lehmigen Böden 
entstehen. Sie entwickeln sich überwiegend aus silikatischen und 
kalkarmen Ausgangsgesteinen. In der Regel werden Braunerden in-
tensiv landwirtschaftlich genutzt. Eine Pseudovergleyung entsteht 
durch Verlagerung von Tonpartikeln in den Untergrund, die zu einer 
Wasser stauenden Schicht führen. Pseudogleye sind typische Böden 
der Grundmoränen und im Frühjahr wegen der Staunässe oft schwer 
zu bewirtschaften. 

Im Plangebiet treten Böden im Übergang zwischen Pseudogley und 
Braunerde auf. 

Bewertung: Teile des Plangebietes sind bereits durch Gebäude oder 
Verkehrsflächen überbaut sowie durch Bodenauf- und -abträge über-
formt. Die übrigen Flächen werden intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt. 

Die Leistungsfähigkeit des versiegelten Bodens für den Naturhaushalt 
ist erheblich herabgesetzt und nur von geringer Bedeutung für den 
Naturhaushalt. Aufgrund der anthropogenen Überprägung durch in-
tensive landwirtschaftliche Nutzung und der relativen Häufigkeit die-
ser Bodenarten wird dem Schutzgut Boden keine besondere Bedeu-
tung zugeordnet. 

Schutzwürdige Böden treten im Plangebiet oder dessen näherer Um-
gebung nicht auf. 
 

 Schutzgut  
Pflanzen  
Bestand 
 

Die Biotoperfassung erfolgte im November 2014 mit Nacherfassun-
gen im Juni 2015 und April 2016. Grundlage der Biotoptypenerfas-
sung ist der "Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen"1. Die 
Bewertung der Lebensraumbedeutung der Biotope im Planungsraum 
erfolgt in Anlehnung an die "Einstufungen der Biotoptypen in Nieder-
sachsen"2. Die Biotoptypen sind in der Abbildung 11 dargestellt. 

Sandacker (AS)  
Sandacker im Übergang zum Lehmacker prägt die westliche Hälfte 
des Plangebiets. Er ist Teil einer großen intensiv genutzten Ackerflä-
che, die aus zwei Schlägen besteht. Diese waren 2015 mit Kartoffel 
und Weizen bestellt. Entsprechende Ackerflächen setzen sich außer-
halb des Plangebietes in alles Richtungen fort. Eine  Ackerbegleitflora 
ist wegen der intensiven Nutzung kaum ausgeprägt.     

Wertstufe: 1 

                                              

1 vgl. DRACHENFELS, O. v.; Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen Heft A/4, Hildesheim 2011. 
2 vgl. DRACHENFELS, O. v.; Einstufungen der Biotoptypen in Niedersachsen - Regenerationsfähigkeit, Wertstufen, 
Grundwasserabhängigkeit, Nährstoffempfindlichkeit, Gefährdung. - in: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 
32 (1): 1-60. - Hannover  
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 Schutzgut  
Pflanzen 
Bestand 

 

Artenarmer Scherrasen (GRA) 
Rund um den Feuerlöschteich kommt Scherrasen vor. Die Flächen 
werden regelmäßig gemäht und weisen nur eine begrenzte Artenviel-
falt an Gräsern und Kräutern auf.  Wertstufe: 1  
 
Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) 
Gras- und Staudenfluren haben sich überall dort auf den Ausgleichs-
flächen entwickelt, wo sich die Gehölze nicht in der ursprünglich vor-
gesehenen Art und Weise entwickelt haben. Zusätzlich handelt es 
sich um den gehölzfreien Streifen entlang der B 71 sowie um die 
rückwärtige Fläche hinter der Backstraße. Kleinflächig kommt der Bi-
otoptyp zwischen Mitarbeiterparkplatz und Gebäude vor. Der neu an-
gelegte Obstbaumbestand im Bereich der An- und Ablieferung stockt 
ebenfalls auf (gelegentlich gemähter) Gras- und Staudenflur. 

Es handelt sich überwiegend um nicht gemähte Flächen, die bewach-
sen sind mit hohen Gräsern und Stauden, wie Land-Reitgras, Glatt-
hafer, Kratzdistel. Teilflächen, insbesondere im Norden sind von ein-
zelnen Gehölzen durchsetzt.  Wertstufe: 3 
 
Angrenzend an den mit Folie ausgelegten naturfernen Feuerlösch-
teich (SXS) im Bereich der Zufahrt befindet sich ein naturnahes Ver-
sickerungsbecken, das vollständig mit Rohrkolbenröhricht  (VERR) 
bewachsen ist. Dieser Biotoptyp ist nach § 30 BNatSchG gesetzlich 
geschützt.   Wertstufe: 5 
 
Gehölzbestände 
Entlang der Zufahrtsstraße befindet sich eine Baumhecke (HFB, 
Wertstufe 3) mit Birken, Eichen, Zitter-Pappeln usw..  

Eine Baum-Strauchhecke (HFM, Wertstufe 3) befindet sich dagegen 
entlang des Feldweges südlich des geplanten Sondergebietes. Hier ist 
der Strauchanteil deutlich höher. Neben einzelnen Eichen, Obstbäu-
men und Birken dominieren hier Strauchgehölze, wie Schlehe, Weiß-
dorn und Hasel. 

Die als Ausgleichsfläche angelegten und von Gras- und Staudenfluren 
durchsetzten flächigen Gehölzbestände sind als standortgerechte Ge-
hölzpflanzung (HPG, Wertstufe 3) erfasst worden. Hier wurden ver-
schiedene heimische Gehölze in artreinen Trupps gepflanzt. Darunter 
sind insbesondere Hunds-Rose, Weißdorn, Schlehe, Hasel, Sanddorn 
und weitere Arten. Stellenweise ist der Bestand sehr dicht, stellen-
weise aber auch noch sehr aufgelockert. 

Im südlichen Teil der bestehenden Anpflanzung stocken in höherem 
Umfang Waldgehölze (u.a. Stiel-Eiche, Hainbuche), so dass auf einer 
Fläche von ca. 1.400 m² der Biotoptyp standortgerechte Gehölzpflan-
zung / Laubwaldjungwuchs (HPG/WJL, Wertstufe 3) erfasst wurde. 
Dieser Bestand ist als Wald im Sinne von § 2 NWaldLG anzusehen. 
Alle anderen Pflanzflächen stellen dagegen keinen Wald dar. 

Im Bereich der Anlieferung wurden junge regionaltypische Obstge-
hölze gepflanzt, die als junger Streuobstbestand (HOJ, Wertstufe 4) 
anzusehen sind. Sie stocken auf halbruderalen Gras- und Staudenflu-
ren. 

Im repräsentativen Bereich der Freiflächen vor dem Haupt- und Ver-
waltungseingang sowie um die Parkplätze und am Feuerlöschteich 
befinden sich Ziergebüsche aus überwiegend heimischen Gehölzarten 
(BZE, Wertstufe 2) und Zierhecken (BZH, Wertstufe 2). 
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 Schutzgut  
Pflanzen 
Bestand 
 

Ein nährstoffreicher Graben (FGR, Wertstufe 3), der überwiegend 
kein Wasser führt, erstreckt sich von Süden westlich entlang der Ge-
bäude und mündet in den Feuerlöschteich (SXK, Wertstufe 2).  Daran 
schließt sich Richtung B 71 ein naturnahes Versickerungsbecken an, 
das als Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röh-
richt (VERR, Wertstufe 5) kartiert wurde. 

Gewerbegebiet (OGG) 
Die Gebäude der Bohlsener Mühle wurden als Gewerbegebiet (OGG) 
aufgenommen.  
Wertstufe: 0 

Verkehrsflächen (OV) 
An Verkehrsflächen lassen sich asphaltierte Straße (OVS), asphaltier-
ter/gepflasterter Weg (OVWp) bzw. Weg mit wassergebundener De-
cke (OVWs) sowie gepflasterter Parkplatz (OVP) unterscheiden. Dazu 
kommen Schotterflächen bzw. Schotterrasenflächen (OV), die sich 
rund um die Gebäude erstrecken und Behelfsstellplätze beherbergen. 

Weiterhin ist der Anlieferungsbereich als sonstiger gewerblich genutz-
ter Platz (OFG) den Verkehrsflächen zuzuordnen. 
Wertstufe: 0 

Sonstige Anlagen 
Am Rande der Zufahrtsstraße befinden sich eine funktechnische An-
lage (OT) sowie eine Stromverteilungsanlage (OKV). 
Wertstufe: 0 

  Ein Vorkommen gefährdeter bzw. gesetzlich geschützter Pflanzenar-
ten ist für das Plangebiet nicht zu erwarten. Eine Kontrolle im Früh-
jahr 2015 hat diese Annahme bestätigt.  
 

 Schutzgut Tiere 
Bestand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brutvögel 
 
 

Im LRP 2012 ist der beplante Bereich nicht als Gebiet mit besonderer 
Bedeutung für den Biotopschutz sowie den Tier- und Pflanzenarten-
schutz kategorisiert.  

Im Jahr 2015 wurden eine Brutvogelerfassung (7 Begehungen, davon 
2 nachts) sowie eine Fledermausuntersuchung (2 Detektorbegehun-
gen im Mai und Juli, einmalige Gebäude-/Gehölzkontrolle) durchge-
führt. Weiterhin wurden die vorhandenen Gewässer einmalig auf Am-
phibiennachweise kontrolliert. Der Untersuchungsumfang wurde im 
Vorwege mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.  

Es wurden 54 Vogelarten ermittelt (siehe Abb.12), von denen 29 si-
cher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gebiet brüten. 13 Arten 
treten als Nahrungsgast auf und brüten (vermutlich) in der näheren 
Umgebung (Rohrweihe, Sperber, Rotmilan, Mäusebussard, Turmfal-
ke, Kranich, Ringeltaube, Mauersegler, Rabenkrähe, Kolkrabe, 
Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Star). Acht Arten traten als Durch-
zügler auf (Eichelhäher, Ringdrossel, Rotdrossel, Braunkehlchen, 
Steinschmätzer, Wiesenpieper, Bergfink, Erlenzeisig). Als sonstige 
Gäste wurden weitere vier Arten festgestellt (Buntspecht, Elster, 
Kernbeißer, Gimpel).  

Von den 29 Brutvogelarten werden vier in der Roten Liste der Brut-
vögel Niedersachsens (Krüger & Nipkow 2015) geführt. Darunter die 
Haubenlerche als "vom Aussterben bedroht", das Rebhuhn als "stark 
gefährdet" sowie Feldlerche und Bluthänfling als "gefährdet" (vgl. 
Tab. 1). Weitere sechs Arten gehören der Vorwarnliste an (Gelbspöt-
ter, Gartengrasmücke, Haussperling, Feldsperling, Stieglitz, Gold-
ammer).Alle europäischen Vogelarten sind artenschutzrechtlich von 
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  Relevanz. Keiner der Brutvögel ist in Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie geführt. Von den Nahrungsgästen sind dies 
Rohrweihe, Rotmilan und Kranich. Eine genauere Beschreibung und 
Bewertung der Untersuchungsergebnisse ist dem Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag zum parallelen Bebauungsplan zu entnehmen. 

 Fledermäuse 
Habitatpotential 

 

 

 

 

 

Quartierpotential 

 

Bei den Detektor-Erfassungen wurden im Untersuchungsraum min-
destens drei Fledermausarten über die Rufanalyse und/oder anhand 
der optischen Erfassungen gesichtet auf Artniveau nachgewiesen: 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) und Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii).  

Der Große Abendsegler wies mit einer relativ hohen Anzahl an Kon-
takten die höchste Aktivität im Untersuchungsgebiet auf. Die Nutzung 
des Untersuchungsgebietes aller Arten als Nahrungshabitat wird in 
Abb. 1 des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages dargestellt.  

Die Gehölze des Eingriffsraumes bestehen überwiegend aus einheimi-
schen Bäumen und Sträuchern, sowie einigen Obstbäumen. Die Al-
tersstruktur ist dabei durchweg geprägt von jungen Gehölzen mit ge-
ringen Stammdurchmessern. Bei der Kontrolle des Baumbestandes 
konnten keine Specht-/Baumhöhlen bzw. Spalten festgestellt werden, 
welche potentielle Quartiere für Fledermäuse darstellen.  

Die Gebäude wurden auf Nutzungsspuren untersucht, welche auf ei-
nen aktuellen oder früheren Besatz von Fledermäusen hinweisen. 
Diesbezüglich gab es keine Hinweise. Das Quartierpotential ist sowohl 
bei den untersuchten Gehölzen, als auch bei den Gebäuden sehr ge-
ring. Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag erfolgt eine detaillierte 
Beschreibung der festgestellten Arten. 

 Schutzgut Wasser
Bestand 

Es bestehen im Plangebiet ausschließlich künstlich angelegte Oberflä-
chengewässer, wie Feuerlöschteich mit naturnahem Versickerungsbe-
cken und ein temporär wasserführender Graben zur Abführung des 
Niederschlagswassers von den Dachflächen. 
Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 48 m ü. NN. Die Deckschichten 
weisen im Plangebiet eine relativ große Mächtigkeit von ca. 12 m auf. 
Die Durchlässigkeit der Grundwasser-Deckschicht ist wegen der an-
stehenden lehmigen Sande gering. Damit weist die Grundwasser-
Überdeckung ein hohes Schutzpotential gegenüber potentiellen Be-
einträchtigungen auf. 
 

 Schutzgut  Luft 
Bestand 
 

Im Bereich der Backstraßen treten Backgerüche auf.  
Das Plangebiet grenzt unmittelbar südlich an die viel befahrene Bun-
desstraße 71 (DTV 5.400 Kfz/24 h, NLStBV 2010). 
Etwa 500 m südwestlich befinden sich ein Geflügelmaststall und etwa 
300 m südöstlich ein Schweinemaststall. Beide werden von örtlichen 
Landwirten betrieben. Die Ställe führen zu Ammoniakeinträgen in die 
Luft. 
 

 Schutzgut Klima  
Bestand 
 

Das Plangebiet weist aufgrund der geringen Flächengröße und der of-
fenen Lage im Außenbereich keine  siedlungsklimatische Relevanz 
auf.  
 

 Schutzgut Land-
schaft/Erholung 
Bestand 

Die Landschaft südwestlich von Bohlsen (siehe auch Teil I, Abb. 7 
und Kap. 4.5) ist geprägt durch großflächig offene und intensiv ge-
nutzte Agrarflächen, die nur durch wenige Hecken und Alleen geglie-
dert ist. Sie ist Teil der flachwelligen Grundmoränenlandschaft des 
Uelzener Beckens, die wegen ihrer guten Böden intensiv landwirt-
schaftlich genutzt wird. 
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  Im Süden grenzt etwa 500 m südlich ein Laubwaldbestand an, der zu 
einem strukturreicheren Landschaftsraum, dem Aßbruch, überleitet. 
Nach Westen befindet sich mit der Ortschaft Holthusen II die nächste 
Struktur (ca. 800 m). Im Osten geht die Landschaft nach etwa 400 m 
in das strukturreichere Gerdautal über. 
Im Nordosten grenzt nach etwa 250 m die dörflich-strukturreiche 
Ortschaft Bohlsen an, die durch alten Baum- und Gebäudebestand 
geprägt ist. 
Der Landschaftsraum ist in geringem Umfang von mehr oder weniger 
gut ausgebauten Wegen erschlossen. 
Als störende Elemente sind zwei parallel verlaufende Hochspannungs-
trassen zu nennen, die den nordöstlichen Teil des Sondergebietes 
schneiden sowie ein Mobilfunkmast unmittelbar südlich davon. Diese 
Elemente sind weithin sichtbar und wirken negativ auf das Land-
schaftsbild. In der weiteren Umgebung ist das Landschaftsbild durch 
Stallanlagen und einen Windpark vorbelastet. Als störendes Element 
ist auch die B 71 mit ihrem Verkehr zu nennen. 
Die bereits bestehende Anlage der Bohlsener Mühle ist weithin sicht-
bar. Durch eine teilweise Eingrünung insbesondere im Osten, Norden 
und Nordwesten werden die Dimensionen der Baukörper jedoch et-
was abgemildert. 
Der Wert des Landschaftsbildes ist durch die Strukturarmut und die 
intensive ackerbauliche Nutzung sowie die erheblichen Vorbelastun-
gen durch bauliche Anlagen gering. 
 
Eine Erholungsfunktion weist die umgebende Landschaft nicht auf. 
Erholungseinrichtungen und geeignete Wege fehlen. Insgesamt ver-
mittelt der Raum eine geringe Erlebnis- und Erholungsqualität. 
 

 
2. b)  Prognose über die Auswirkungen auf die Entwicklung des Umweltzustan-
des bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 

 Grundlagen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wird nur eine überschlä-
gige Eingriffsbetrachtung vorgenommen. Anders als im nachgeordne-
ten Bebauungsplanverfahren ist eine rechtlich verbindliche und  hin-
reichend differenzierte Kompensationsregelung auf dieser Ebene 
nicht möglich. Um die Umweltauswirkung der Gesamtplanung beur-
teilen zu können, wird auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan 
Bohlsener Mühle verwiesen.  

Durch die 28. Flächennutzungsplanänderung werden eine 3,59 ha 
Gewerbliche Baufläche, 5,5 ha Ackerfläche und 1, 86 ha Grünflächen, 
die zugleich als Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt sind, 
überplant. Nach Vollzug des Planzustandes ist im Änderungsbereich 
von 7,05 ha Sondergebiet und von 3,90 ha Grünflächen auszugehen. 

Auf der Grundlage des Freiflächenplanes von  Juli 2011 (s. Abb. 8) 
werden für die Baurechte  in der gewerblichen Baufläche (G) über-
schlägig auf 60% geschätzt. Für das geplante Sondergebiet Bohlse-
ner Mühle werden Baurechte von 80% angenommen. Für die unver-
siegelten Bauflächen wird von Wertstufe 1 ausgegangen.  Bei den 
Grünflächen wird für den Ist-Zustand und den Planzustand ange-
nommen, dass Sie eine Ausgleichsfunktion der Wertstufe 3 errei-
chen. Für die überplante Ackerfläche hat den Ausgangswert 1.  
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Auswirkungen 

 Verlust von Tierlebensräumen der Offenlandarten durch Bebauung und Bepflanzung von 
offenen Landschaftsteilen (anlagebedingt) 

 Verlust belebten Bodens durch Versiegelung (anlagebedingt) 

 Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdichtung, Schadstoffanreicherung (bau-, anlage- 
und betriebsbedingt) 

 Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung (anlagebedingt) 

 Luftverunreinigung durch Abgase, Stäube und Geruchsemissionen (bau- und betriebsbe-
dingt) 

 Kleinklimatische Veränderungen durch Freiflächenverlust und Veränderung der lufthygi-
enischen Bedingungen (anlagebedingt) 

 Landschaftsüberformung durch Errichtung von naturraumuntyp. Gebäuden und tech-
nisch geprägten Anlagen (anlagebedingt) 

 Auswirkungen  
auf das Schutzgut 
Boden 

 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ergeben sich durch 
die geplante Zunahme der  Bauflächen um + 3,46 ha. Desweiteren 
ist innerhalb des geplanten Sondergebietes von einer höheren GRZ 
auszugehen als es in der bisher bestehenden gewerblichen Baufläche 
der Fall war. Aufgrund dieser Faktoren wird der Umfang der plane-
risch neu zugelassenen Überbauung im Zuge der 28. Änderung auf 
3,49 ha geschätzt. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass zum Um-
bau des Knotenpunktes bis zu 0,1 ha Boden zusätzlich versiegelt 
werden muss. Der genaue Versiegelungsumfang ist dem nachgeord-
neten planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan zu entnehmen. 
Die Versiegelung von belebtem Boden ist grundsätzlich als erheblich 
und nachhaltig zu bewerten, da diese gleichbedeutend mit einem 
vollständigen Verlust der natürlichen Bodenfunktionen ist.  
Desweiteren ist mit der Erweiterung der Betriebsanlage der Bohlse-
ner Mühle die Veränderung der Bodeneigenschaften durch Bodenauf-
und –abtrag zu erwarten. Durch Eingriffe in den gewachsenen Boden 
(Nivellierung, Ab- und Aufböschungen, Erdwälle) wird die natürliche 
Bodenentwicklung und Bodenhorizontabfolge überformt. Dies stellt 
im Fall von belebten Böden eine Beeinträchtigung der natürlichen 
Bodenentwicklung dar. Durch Auf- und Abträge überformte Böden 
können jedoch unter Einhaltung von Bodenschutzmaßnahmen nach 
kurzer Zeit wieder Teilfunktionen (Lebensraumfunktion) erfüllen. Die 
Auswirkungen durch Überdeckung werden daher insgesamt als mä-
ßige Beeinträchtigung beurteilt.  
Die geplanten Eingriffe in das Schutzgut Boden können nicht funkti-
onsbezogen durch Entsiegelungsmaßnahmen ausgeglichen werden, 
sind aber im Rahmen der Eingriffsregelung entsprechend der Ar-
beitshilfe des Nds. Städtetages durch andere Aufwertungsmaßnah-
men ersatzweise auszugleichen. Positiv für das Schutzgut Boden ist 
die Einstellung der Intensivlandwirtschaft. In den ca.  3,90 ha großen 
Grünflächen ist von einer natürlichen Bodenentwicklung auszugehen.  

 Auswirkungen  
auf das Schutzgut 
Wasser 
 

Anlagebedingte Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt können 
durch die Versiegelung bislang unbefestigten Bodens auftreten, die 
zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildung führen kann. Das 
anfallende unbelastete Niederschlagswasser kann jedoch im Plange-
biet innerhalb der dafür vorgesehenen Grün- und Freiflächen versi-
ckert werden, so dass es dem Wasserhaushalt wieder zugeführt wird. 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser sind infolge 
der Planung nicht zu erwarten. 
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 Auswirkungen  
auf das Schutzgut 
Klima /Luft 
 

Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft entstehen 
in geringem Umfang während der Bauphase durch zusätzliche Schad-
stoffemissionen der Baufahrzeuge. In der Umgebung des Baufelds 
muss zudem mit vermehrter Staubentwicklung gerechnet werden. 
Diese Auswirkungen wirken aber weder von ihrem Umfang noch von 
ihrer Dauer nachhaltig beeinträchtigend auf die Leistungsfähigkeit 
des Schutzguts Klima / Luft.  

Die zusätzliche Versiegelung und Überbauung von Freiflächen be-
wirkt eine Veränderung des Kleinklimas im Nahbereich der Boden-
versiegelungen. Es ist mit einer Verringerung der Verdunstungsrate 
bei gleichzeitig verstärkter Oberflächenerwärmung sowie Verände-
rung der Luftströme zu rechnen. Es handelt sich jedoch um relativ 
kleinräumige Auswirkungen, die zu keiner nachhaltigen Beeinträchti-
gung der Funktionen des Schutzguts Klima / Luft führt. Außerdem 
kann die Veränderung der mikroklimatischen Situation durch die 
Pflanzung von Gehölzen innerhalb des Plangebietes minimiert wer-
den. 
Kleinflächig sind mikroklimatische Extremstandorte mit offenen Bo-
denbereichen und geringer Vegetation aus faunistischen Gründen 
erwünscht. Diese Standorte können auch für Pflanzenarten mit spe-
ziellen Standortansprüchen günstig sein. 

 Auswirkungen  
auf das Schutzgut 
Pflanzen / Biotope 

 

Durch Umbau/Beseitigung von vegetationsbestimmten Biotopen und 
die Veränderung der abiotischer Ausstattung (Grundwasserhaushalt, 
chemische Beschaffenheit des Bodens, Mikroklima) ist mit einem 
Verlust bzw. mit einer Veränderung von Arten und Lebensgemein-
schaften in Folge der Flächennutzungsplanung zu rechnen.   

Planerische Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen / Biotope auf 
dem bestehenden Betriebsgrundstück der Bohlsener Mühle: 
- Verlust von 1,86 ha Grün- und SPE-Fläche                      (WS 3)  
   (landschaftsgerechter Pflanzstreifen, nur heimische Gehölze  
- Verlust von  0,64 sonstigen Siedlungsgrün in Bauflächen (WS 1) 
+ Gewinn von 0,96 ha Grünfläche Schutzgrün                   (WS 3) 
+ Gewinn von 0,46 ha Grünfläche Regenrückhaltung         (WS 3) 
 

Planerische Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen / Biotope auf 
der westlichen Erweiterungsfläche : 
- Verlust von 5,5 ha intensiv genutztem Ackerland                (WS 1) 
+ Gewinn von 2,48 ha Grünfläche Schutzgrün                      (WS 3) 
+ Gewinn von  0,60 restlichen Siedlungsgrün in Bauflächen   (WS 1) 

 

  Zusammenfassend ist festzustellen, dass von den Eingriffen über-
wiegend Biotoptypen von kurzer Wiederherstellungsdauer (5,5 ha 
Sandacker) betroffen sind. Der Verlust von kompensatorisch wirksa-
men Grünflächen auf dem bestehenden Betriebsgelände  (von 0,44 
ha in der Summenbilanz)  ist als erhebliche Beeinträchtigung für das 
Schutzgut Pflanzen / Biotope zu beurteilen.  
 
Die innerhalb der Grünflächen geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
werden dazu führen, dass im Planungsraum neue Biotopstrukturen 
von mittlerer bis hoher Bedeutung entstehen. Dadurch können die 
Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen / Biotope mittelfristig ausgegli-
chen werden.  
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 Auswirkungen auf 
das Schutzgut  
Fauna 

Durch die Überbauung und Bepflanzung von offenen, aber intensiv 
genutzten Ackerflächen geht Offenlandlebensraum verloren. Geför-
dert werden Tierarten der Siedlungsbereiche und gehölzgeprägten 
Übergangsbereiche in die offene Landschaft. Populationsdichte und -
dynamik der genannten Arten wird sich verändern. 
In vielen Fällen positiv ist die Anreicherung der offenen Landschaft 
mit (insbesondere Gehölz-)Strukturen für Fledermäuse, Amphibien 
und eine Reihe von Vogelarten, darunter im Bestand großflächig 
rückläufige und gefährdete Arten, wie Rebhuhn, Bluthänfling und 
Haubenlerche. 
Durch die Entwicklung von standortheimischen Gehölzbeständen mit 
breiten Saumzonen werden naturnahe, extensiv genutzte Biotope 
geschaffen, die sich positiv auf die Lebensraumansprüche der heimi-
schen Tierwelt auswirkt. 
Für einige wenige Arten des Offenlandes, wie Feldlerche und Wiesen-
schafstelze ergeben sich dagegen Lebensraumverluste. 
Zusätzlich kommt es zu Störwirkungen durch den Betrieb auf dem 
Gelände. Eine Vorbelastung des Raums durch Bebauung und Fre-
quentierung ist bereits vorhanden, so dass die mögliche Zunahme 
der Störeinflüsse durch die Erweiterung der Betriebsstätte nach Wes-
ten als nicht erheblich für die heimische Tierwelt eingeschätzt wird. 

Als erhebliche Beeinträchtigung ist allerdings der Verlust von Offen-
land-Lebensraum der Feldlerche (2 Reviere) und der Wiesenschaf-
stelze (1 Revier) einzustufen. Diese Beeinträchtigung soll durch eine 
1,83 ha große Artenschutzfläche ausgeglichen werden (siehe Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan). Die Artenschutz-
fläche ist als brachegeprägtes Offenland dauerhaft von Gehölzbe-
wuchs freizuhalten und soll im Südwesten des Plangebietes zur offe-
nen Feldflur geöffnet werden. Sie umfasst in Teilbereichen den be-
stehenden, aber kaum genutzten Feldweg südwestlich des Sonder-
gebietes. 
Unter Berücksichtigung der Kulissenwirkung von Gehölzen und Ge-
bäuden sind etwa 1 ha der Artenschutzfläche für die Offenlandarten 
Feldlerche und Wiesenschafstelze nutzbar. Die Artenschutzfläche soll 
zudem der Sicherung und Entwicklung des Haubenlerchenbestandes 
dienen. 

 Auswirkungen auf 
die biologische Viel-
falt 

 

In der Summe können sich für das Schutzgut biologische Vielfalt in-
folge der Planung Vorteile ergeben, wenn die Lebensraumvielfalt im 
Planungsraum durch die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen er-
höhen werden kann. Mit einer stärker diversifizierten Biotopstruktur 
wird sich auch ein breiteres, faunistisches Artenspektrum einstellen. 
Dies geht zu Lasten der wenigen auf offene Landschaften speziali-
sierten Arten. 

   

 Auswirkungen auf 
das Schutzgut 
Landschaft / Erho-
lung 

Siehe Teil 1 Kap. 4.5 der Begründung.  
 

 Auswirkungen auf 
FFH-/ EU-Vogel-
schutzgebiete 

keine relevanten Auswirkungen 
 

 Auswirkungen auf 
Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter 

keine relevanten Auswirkungen 
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 Auswirkungen auf 
das Schutzgut 
Mensch und seine 
Gesundheit 

Von den Betriebsanlagen innerhalb des Sondergebietes können 
Lärm-, Geruchs- und Abgasemissionen ausgehen. Neue Anlagen 
können genehmigt werden, wenn sie entsprechend des Immissions-
schutzrechtes standortverträglich sind und den Vorgaben der TA 
Lärm, der GIRL und der TA Luft entsprechen.   
Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Planung kei-
ne nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine 
Gesundheit haben wird (siehe Begründung Teil I Kap. 4.2 Auswir-
kungen auf die Belange des Immissionsschutzes). 
 

 Auswirkungen auf 
die Vermeidung 
von Emissionen, 
sachgerechter 
Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern 

Im Rahmen nachfolgender Genehmigungsverfahren ist anlagenbezo-
gen sicherzustellen, dass die Umwelt entsprechend des Standes der 
Technik vor Schadstoffeinträgen oder Emissionen geschützt wird, in-
dem z.B. der Umgang mit wasser- und bodengefährdenden Stoffen 
nur auf versiegelten und ablaufgeschützten Flächen erfolgt und eine 
fachgerechte Entsorgung gewährleistet wird. 
 
In der Betriebsphase hat das zuständige Gewerbeaufsichtsamt durch 
regelmäßige Betriebsüberprüfungen sicherzustellen, dass die um-
weltrelevanten technischen Anlagen dem Stand der Technik entspre-
chend betrieben werden. 
 

 Auswirkungen auf 
die Nutzung er-
neuerbarer Ener-
gien sowie effizi-
ente Energienut-
zung 

Nach dem am 01.01.2009 in Kraft getretenen Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sind Eigentümer von Neubauten 
vom Grundsatz her verpflichtet, ihren Wärmebedarf zu einem fest-
gelegten Mindestanteil aus Erneuerbaren Energien zu decken. Zur 
Einhaltung der gesetzlichen Nutzungspflicht können alle Formen 
von Erneuerbaren Energien - auch in Kombination - genutzt wer-
den. Der Mindestanteil an Erneuerbaren Energien zur Wärmebe-
darfsdeckung ist in § 5 EEWärmeG festgelegt; beispielsweise ist bei 
einer Solarenergienutzung ein Anteil von mind. 15%, bei einer Erd-
wärmenutzung ein Deckungsanteil von mind. 50% erforderlich. Die 
gesetzlichen Anforderungen können gemäß § 7 EEWärmeG auch 
durch bestimmte Ersatzmaßnahmen erfüllt werden, z.B. durch eine 
erhöhte Wärmedämmung (mind. 15% über den gesetzlichen Anfor-
derungen) oder durch den Anschluss an ein Nahwärmenetz.  
Nach derzeitigem Planungsstand ist eine Energiezentrale zur Versor-
gung der Bohlsener Mühle und der Ortschaft Bohlsen mit nachhaltig 
erzeugter Nahwärme angedacht. Vorgesehen ist, die im Produktions-
prozess anfallenden Reststoffe (Dinkelspelze) energetisch zu verwer-
ten. Weiterhin wird empfohlen, Photovoltaikanlagen zur energeti-
schen Eigenbedarfsdeckung im Sondergebiet vorzusehen.  
 

 Auswirkungen auf 
Darstellungen von 
Landschaftsplä-
nen, sonstigen 
Fachplänen 

keine relevanten Auswirkungen 

 

 

 Auswirkungen auf 
Erhaltung der 
Luftqualität in von 
der EU festgeleg-
ten Gebieten 

Derartige Schutzgebiete sind nicht vorhanden. 

 Wechselwirkungen 
zwischen den 
Schutzgütern 
 

Grundsätzlich stehen fast alle Schutzgüter in einem zusammenhän-
genden Wirkungsgefüge. Entscheidungsrelevante Umweltauswir-
kungen, z.B. durch sich nachteilig verstärkende Wechselwirkungen, 
sind im Plangebiet nicht erkennbar. 
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 Nicht-Durch-
führung der  
Planung 
 

Im Falle einer Nicht-Durchführung dieser Planung wird von einer Bei-
behaltung des Status Quo im Plangebiet auszugehen sein. Für die Be-
lange von Natur und Landschaft ergeben sich aus der Fortführung der 
intensiven Ackernutzung keine deutlichen Vorteile. Die für die Be-
triebsentwicklung der Bohlsener Mühle erforderliche Siedlungserweite-
rung würde an einem anderen – möglicherweise weniger umweltver-
träglichem - Standort erfolgen. Eine vollständige Betriebsverlagerung 
würde zu einem höheren Flächen- und Ressourcenverbrauch führen, 
als die nun geplante standortbezogene Erweiterung. Eine Teilausglie-
derung von Betriebsteilen würde innerbetriebliche Verkehrsströme er-
zeugen, ineffiziente Betriebsabläufe schaffen und den Energie- und 
Kostenaufwand insgesamt erhöhen. Eine solche Entwicklung würde 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit, dem sich der Naturkostproduzent in 
besonderer Weise verpflichtet fühlt, widersprechen.   

 
2. c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Umweltauswirkungen 

 Eingriffsregelung Gemäß § 1a BauGB sind in der Bauleitplanung Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu vermeiden und unvermeidbare Eingriffe durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 
 

 Vermeidung und 
Minimierung von 
Eingriffen 

Folgende Vorüberlegungen und Maßnahmen tragen zur Vermeidung 
bzw. Minimierung von Eingriffen bei: 

1. Der gewählte Standort ist in seiner Bedeutung für Natur und Land-
schaft  durch folgende Nutzungen vorbelastet: die vorhandene Ge-
werbebebauung, die Bundesstraße 71, eine strukturarme Intensiv-
landwirtschaft, zwei Stallanlagen, zwei Stromtrassen, ein Mobil-
funkmast sowie ein entfernter Windpark.  

2. Zur Erschließung der geplanten Bauflächen werden sehr geringe 
Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich. Der überwiegende 
Teil der Infrastruktur ist am Standort vorhanden und kann unmittel-
bar genutzt werden.  

3. Im Plangebiet und in der näheren Umgebung sind keine natur-
schutzrechlichen Schutzgebiete vorhanden, die durch die Planung 
beeinträchtigt werden könnten. 

4. Es sind keine Wald- oder Grünlandstandorte und auch keine 
schutzwürdigen Biotopstrukturen von der Eingriffs-Planung betrof-
fen. Von dem Eingriff sind überwiegend Biotope von kurzer Wieder-
herstellungsdauer betroffen.  

5. Aus naturschutzfachlicher Sicht handelt es sich in der Gesamtbe-
wertung um einen konfliktarmen Standort. Für keines der betroffe-
nen Schutzgüter ist ein besonderer Schutzbedarf festzustellen 

6. Durch die geplanten Schutzpflanzungen werden mittelfristig erhebli-
che Teile der geplanten Anlagen in die Landschaft eingebunden. 

7. Die Planung wird aufgrund der notwendigen Höhe von Mühlen- und 
Siloanlagen zu nicht ausgleichbaren Eingriffen in das Landschaftsbild 
führen. Die Gemeinde hat in der Vorplanungsphase intensiv mit 
dem Vorhabenträger verhandelt, um die geplante Höhenentwicklung 
zu minimieren. Die ursprünglich anvisierten Höhen wurden dabei 
deutlich abgesenkt. Zudem wurden die Bereiche, in denen größere 
Höhen zugelassen werden räumlich und funktional beschränkt.  
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  8. Die Planung wird aufgrund der notwendigen Höhe von Mühlen- und 
Siloanlagen zu nicht ausgleichbaren Eingriffen in das Landschaftsbild 
führen. Die Gemeinde hat in der Vorplanungsphase intensiv mit 
dem Vorhabenträger verhandelt, um die geplante Höhenentwicklung 
zu minimieren. Die ursprünglich anvisierten Höhen wurden dabei 
deutlich abgesenkt. Zudem wurden die Bereiche, in denen größere 
Höhen zugelassen werden räumlich und funktional beschränkt.  

9. Den Belangen des Artenschutzes (Haubenlerche, Feldlerche, Wie-
senschafstelze) wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
besonders Rechnung getragen. 

 
 
 

 
Eingriffs- Aus-
gleichsbilanz 

Um die Umweltverträglichkeit der 28. Änderung sachgerecht bewerten 
zu können, ist eine überschlägige Eingriffs- Ausgleichsbilanz in tabella-
rischer Form erstellt worden. Darin wird die bisherige Flächennut-
zungsplandarstellung mit der neuen Plandarstellung verglichen. In An-
lehnung an die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Städtetages (9. Fas-
sung, 2013) sind für jeden Flächennutzungstyp Wertfaktoren festgelegt 
worden, die die Bedeutung der Flächennutzung für den Naturhaushalt 
widerspiegeln sollen.  

 
Plan-Zustand: 
 
 

Der Plan-Zustand geht von einer abgeschlossenen Umnutzung des ge-
samten Plangebietes aus. Es wird angenommen, dass innerhalb der 
Baugebiete das angenommene Maß der baulichen Nutzung voll ausge-
schöpft ist und dass die geplanten Ausgleichsflächen und -maßnahmen 
(siehe Teil, 1 Kap. 3.6) ihr Entwicklungsziel erreicht haben.  
 

Tabelle 2: Überschlägige naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
zur 28. Änderung 

 
Flächennutzungen 
Ist- Darstellung 

ha Wert-
faktor 

Wert 
punkte 

Flächennutzungen 
Plan-Darstellung 

ha Wert-
faktor

Wert 
punkte 

Gewerbliche Baufläche G 
(versiegelbar 60%) 

2,15 0 0 
 

Sondergebiet Bohlsener Mühle 
(versiegelbar 80%)  

 
5,64 

 
0 

 
0 

Gewerbliche Baufläche G 
(unbefestigt Flächen 40 %) 

1,44      1 1,44 Sondergebiet Bohlsener Mühle 
 (unbefestigte Flächen 20 %) 

1,41 1 1,41 

Grünflächen / SPE-Fläche 
 

1,86 3 5,58 Grünflächen Plan 
 

3,90 3 11,70 

Fläche für die Landwirtschaft 
(Sandacker) 

5,50 1 5,50     

Gesamt Ist-Zustand 
10,95 

ha 
 12,52 WP Gesamt Plan-Zustand 

10,95 
ha 

 13,11 WP

Überschuss an hektarbezogenen Wertpunkten durch 28. Änderung  +0,59WP

 
Ergebnis: Nach der überschlägigen Kompensationsberechnung ist davon auszuge-
hen, dass die Eingriffe im Plangebiet ausgeglichen werden können.  

 
 
 



 SG Suderburg – 28. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bohlsener Mühle, Juli 2016 44

 

p l a n  . B    S t a d t p l a n e r  H e n r i k  B ö h m e   G ö t t i e n  2 4   2 9 4 8 2  K ü s t e n    T e l .  0 5 8 4 1 - 9 6 1 2 6 6  

 

 

 Ergebnis Auf dieser Grundlage erreicht der Plan-Zustand rechnerisch einen 
Flächenwert, der über dem Ausgangsflächenwert liegt. Die Kompen-
sation kann rechnerisch im Plangebiet erbracht werden und es ist 
noch etwas Kompensationsleistung über um gegebenenfalls Eingriffe 
innerhalb der Verkehrsflächen (Knotenpunktausbau B71/Neuer Weg) 
mit abzudecken.  
 
Die untere Naturschutzbehörde hat im Rahmen der ersten Behör-
denbeteiligung zum Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass die 
Eingriffe in das Landschaftsbild durch die geplanten Begrünungs-
maßnahmen im Plangebiet nicht voll ausgeglichen werden können. 
Es sind weitere Ersatzmaßnahmen zur Aufwertung des Landschafts-
bildes im betreffenden Landschaftsraum erforderlich.   
 
Vor diesem Hintergrund wird die Gemeinde Gerdau vor Satzungsbe-
schluss des Bebauungsplanes  einen städtebaulichen Vertrag mit 
dem Vorhabenträger abschließen,  der darauf zielt, Maßnahmen zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes im betroffenen Landschaftsraum 
umzusetzen.  
 

 Abwägungs-
ergebnis 

Nach Einschätzung des Planungsträgers kann der Kompensationsbe-
darf der Bauleitplanung durch die verbindlich geplanten Kompensati-
onsmaßnahmen in vollem Umfang gedeckt werden. Weitere externe 
Kompensationsmaßnahmen werden – über die vertraglich vereinbar-
ten Maßnahmen  zur Aufwertung des Landschaftsbildes hinaus -
nicht erforderlich.  
 

 

 2. d)  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 
Ziele und der räumliche Geltungsbereich zu berücksichtigen sind 

  
Süderweiterung 
als Planungsal-
ternative 
 
 
 
 
 
 

Als Planungsalternative ist eine Süderweiterung in Erwägung gezo-
gen worden. Diese würde aber eine Verlagerung des dort verlaufen-
den Wirtschaftsweges erfordern. Bei der Süderweiterung lägen die 
Produktionsbereiche weiter auseinander und es würde im laufenden 
Betrieb mehr Energie für innerbetriebliche Warenströme aufgewen-
det werden müssen. Da eine Westerweiterung auch in Hinblick auf 
die geplante Optimierung der betrieblichen Produktionsprozesse bes-
sere Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem Anlagenbestand bietet,
wird sie von dem Vorhabenträger bevorzugt. Der Vorhabenträger hat 
vor diesem Hintergrund eine entsprechendes Entwicklungskonzept 
aufgestellt und die erforderlichen Ackerflächen für eine Westerweite-
rung erworben. 

In Bezug auf die Umweltbelange ist festzustellen, dass die Standorte 
für die West- oder die Süderweiterung in ihrer Bedeutung für Natur 
und Landschaft fast gleich einzustufen sind.  Der Vorteil der Wester-
weiterung ist, dass dort eher Flächen betroffen sind, die bereits eine 
Lärmvorbelastung durch die Bundesstraße aufweisen. Bei einer Sü-
derweiterung würde sich die Gewerbebebauung tiefer in unberührte 
Landschaftsbereiche verlagern. Für die Umwelt weist die Südvariante 
keine nennenswerten Vorzüge auf.   
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3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

 3. a)  Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeit, die bei der Zu-
sammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken 
oder fehlende Kenntnisse 

 Technische  
Verfahren 

- Ortsbegehung, Luftbildauswertung; 
- Auswertung der Kartenserver der niedersächsischen Umweltver-

waltung, 
- Auswertung der Kartenserver des LBEG,  
- Biotoptypenkartierung nach dem Niedersächsischen Kartier-

schlüssel zur Erfassung von Biotoptypen (v. Drachenfels 2011); 
- Eingriffsregelung nach der Arbeitshilfe des niedersächsischen 

Städtetages "Zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung" 2013, 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Brutvogelerfassung und 
Fledermauserfassung, Wellmann 2015 

- Gutachten zu Geruchsimmissionen im Rahmen der Bauleit-
planung „Erweiterung Bohlsener Mühle“ in Bohlsen, TÜV 
NORD Umweltschutz, Sep. 2015 

 
 Schwierigkeiten,  
Lücken, fehlende 
Kenntnisse 
 

keine 
 

 
3. b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen 

 Monitoring Zum derzeitigen Zeitpunkt sind von Seiten des Planungsträgers keine 
erheblichen Umweltauswirkungen erkennbar, die eigene Überwa-
chungsmaßnahmen erforderlich machen würden. 

Die Behörden sind gemäß § 4 Abs. 3 BauGB gesetzlich verpflichtet, 
die Gemeinde Gerdau zu unterrichten, sofern die Durchführung des 
Bauleitplanes nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt verursacht.  

 
3. c) allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts 

 Durch die Aufstellung der vorliegenden Bauleitplanung soll der bestehende Betriebsstand-
ort der Bohlsener Mühle im Außenbereich südlich der Ortslage Bohlsen planungsrechtlich 
abgesichert und bedarfsgerecht weiter entwickelt werden. Es ist die Ausweisung eines 
Sondergebietes "Bohlsener Mühle" geplant, das der Unterbringung eines Betriebes zur 
Verarbeitung, Herstellung, Lagerung und Vertrieb vorwiegend von (Naturkost-)Produkten 
auf Getreidebasis dient.  
Das Sondergebiet ist zur Landschaft hin weitgehend von Grünflächen eingerahmt, um den 
Belangen der Kompensation und des Landschaftsschutzes zu entsprechen. 

Das Erweiterungsvorhaben ist teilweise mit erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Boden, Arten und Lebensgemeinschaften und Landschaftsbild verbunden.  
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 Schutzgut Boden: Durch Bodenversiegelung und -überbauung verliert der betreffende Bo-
den (bis zu 3,59 ha) auf Dauer seine natürliche Funktionsfähigkeit als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere, als Wasserfilter und -speicher, Bodenpuffer und Produktionsstandort 
sowie seine Funktion für die Klimaregulierung. Daneben ist mit einer weiteren Überfor-
mung des natürlichen Bodenreliefs durch Geländenivellierung bzw. Auf- und Abböschun-
gen zu rechnen. Die geplanten Eingriffe in das Schutzgut Boden können nicht funktions-
bezogen (z.B. durch Entsiegelungsmaßnahmen) ausgeglichen werden, sind  aber im Rah-
men der Eingriffsregelung entsprechend der Arbeitshilfe des Nds. Städtetages durch Auf-
wertungsmaßnahmen am Standort ersatzweise auszugleichen. 

 
Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften: Planerische Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen / Biotope auf dem bestehenden Betriebsgrundstück der Bohlsener Mühle: 
- Verlust von 1,86 ha Grün- und SPE-Fläche                      (WS 3)  
   (landschaftsgerechter Pflanzstreifen, nur heimische Gehölze  
- Verlust von  0,64 sonstigen Siedlungsgrün in Bauflächen (WS 1) 
+ Gewinn von 0,96 ha Grünfläche Schutzgrün                   (WS 3) 
+ Gewinn von 0,46 ha Grünfläche Regenrückhaltung         (WS 3) 

Planerische Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen / Biotope auf der westlichen Erwei-
terungsfläche : 
- Verlust von 5,5 ha intensiv genutztem Ackerland                (WS 1) 
+ Gewinn von 2,48 ha Grünfläche Schutzgrün                      (WS 3) 
+ Gewinn von  0,60 restlichen Siedlungsgrün in Bauflächen   (WS 1).  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass von den Eingriffen überwiegend Biotoptypen von 
kurzer Wiederherstellungsdauer (5,5 ha Sandacker) betroffen sind. Der Verlust von kom-
pensatorisch wirksamen Grünflächen auf dem bestehenden Betriebsgelände  (von 0,44 ha 
in der Summenbilanz)  ist als erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut Pflanzen / 
Biotope zu beurteilen.  Die innerhalb der Grünflächen geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
werden dazu führen, dass im Planungsraum neue Biotopstrukturen von mittlerer bis hoher 
Bedeutung entstehen. Dadurch können die Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen / Biotope 
mittelfristig ausgeglichen werden.  
Eine stärker diversifizierte Biotopstruktur wird sich grundsätzlich positiv auf den Tier- und 
Pflanzenartenschutz und auf das Schutzgut biologische Vielfalt auswirken. Mit Lebens-
raumverlust ist für Arten der offenen Agrarlandschaft (Feldlerche, Wiesenschafstelze) zu 
rechnen. 

Schutzgut Landschaftsbild: Der geplante Bau eines Mühlengebäudes mit Siloanlagen so-
wie die Errichtung von großflächigen Lagergebäuden für den Naturkostgroßhandel werden 
(insbesondere für Nutzer der B 71) als ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild 
wahrzunehmen sein. Eine vollständige Vermeidung von negativen Wirkungen auf das 
Landschaftsbild ist bei dem vorgegebenen Planungsziel, ein Mühlengebäude neu zu errich-
ten, nicht möglich, da Höhen bis 28 m dafür technisch erforderlich sind. Allerdings ist der 
Standort durch verschiedene bauliche Anlagen und Infrastruktureinrichtungen bereits 
deutlich vorbelastet (Windpark, Bundesstraße 71, Gewerbebauten, zwei 110kV-Leitungen, 
Mobilfunkmast sowie Stallanlagen). Um Beeinträchtigungen für das Orts- und Land-
schaftsbild zu minimieren, will die Gemeinde die zulässigen Bauhöhen im Plangebiet so 
weit wie möglich beschränken. Die planerisch vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs-
und Ausgleichsmaßnahmen, werden dazu beitragen, dass Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes minimiert oder durch gebietsinterne und gebietsexterne Aufwertungsmaß-
nahmen ersatzweise ausgeglichen werden (siehe Teil I, Kap. 4.5).  

Schutzgut Mensch/Gesundheit: Von den Betriebsanlagen innerhalb des Sondergebietes 
können Lärm-, Geruchs- und Abgasemissionen ausgehen. Neue Anlagen können nur ge-
nehmigt werden, wenn sie entsprechend des Immissionsschutzrechtes standortverträglich 
sind und den Vorgaben der TA Lärm, der GIRL und der TA Luft entsprechen.  
Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der hinreichend großen Abstände zur nächsten 
Wohnbebauung ist davon auszugehen, dass die Planung keine nachteiligen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit haben wird (siehe Teil I, Kap. 4. 2). 
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 Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen kommt der Planungsträger zu der Einschät-
zung, dass nach Umsetzung der Planung voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchti-
gungen von umweltrelevanten Schutzgütern im Plangebiet und in dem angrenzenden 
Wirkraum verbleiben werden. 

 
 

Der Rat der Samtgemeinde Suderburg hat die Begründung und den Umweltbericht im 
Rahmen des Feststellungsbeschlusses in seiner Sitzung am ........................ beschlossen. 

Suderburg, den  
 

................................................ 

  - Der Samtgemeindebürgermeister -   

 

 

 


